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Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass gemaf § 12 Abs. 5 des Gesetzes Uber die Hochschulen
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG NRW) eine Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts
der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden kann, es sei denn

1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemarf bekannt gemacht worden,

2) das Prasidium hat den Beschluss des die Ordnung beschlieRenden Gremiums vorher
beanstandet,

3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegentiber der Hochschule vorher geriigt und dabei
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt,
oder

4) bei der offentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des
Rugeausschlusses nicht hingewiesen worden.



Prafungsordnung

far den Studiengang Bauingenieurwesen

mit dem Abschlussgrad Bachelor of Engineering

an der Fakultat fur Bauingenieurwesen und Umwelttechnik
der Technischen Hochschule Koln

Vom 10. November 2025

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes Uber die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geén-
dert durch Gesetz vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW. S. 1222), hat die Technische Hochschule
Kdln die folgende Priifungsordnung als Satzung erlassen:
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Allgemeines

Geltungsbereich der Prifungsordnung; Modulhandbuch und Studien-
verlaufsplan

Diese Bachelorprifungsordnung (BPO) regelt das Vollzeitstudium und die Prifungen im
Studiengang Bauingenieurwesen an der Technischen Hochschule KdIn. Das Studium unterteilt
sich in die Studienrichtungen: Baubetrieb, Geotechnik, Konstruktiver Ingenieurbau, Verkehrs-
wesen und Wasserbau und Wasserwirtschaft.

Der Studiengang Bauingenieurwesen kann auch als ausbildungsintegrierendes Studium (dua-
les Studium) absolviert werden. Sadmtliche Regelungen dieser Priifungsordnung gelten sinnge-
maf auch fir das duale Studium mit einer entsprechenden Verlangerung der Studiendauer von
zwei Semestern. Wegen der gleichzeitig stattfindenden Berufsausbildung ist das duale Studium
auf eine Studiendauer von neun Semestern ausgelegt (und das nicht-duale Studium auf sieben
Semester). Der Kompetenzerwerb der beiden Lernorte (Hochschule und Praxis) ist inhaltlich
und organisatorisch wie in Anlage 3 beschrieben verzahnt.

Auf der Grundlage dieser Priifungsordnung erstellt die Technische Hochschule Koéln einen
Studienverlaufsplan (Anlage 1) und ein Modulhandbuch. Das Modulhandbuch beschreibt Inhalt,
intendierte Lernergebnisse und Aufbau der einzelnen Module unter Berticksichtigung der wis-
senschaftlichen und hochschuldidaktischen Entwicklung und der Anforderungen der beruflichen
Praxis. Der Studienverlaufsplan dient den Studierenden als Empfehlung flr einen sachgerech-
ten Aufbau des Studiums.

Die Fakultat halt einen zum Vollzeitstudiengang alternativen Studienverlaufsplan fur das Stu-
dium in Teilzeit nach § 62a Abs. 2 HG bereit. Die Regelstudienzeit gemaR § 4 bleibt unveran-
dert.

Ziel des Studiums; Zweck der Prifungen; Abschlussgrad
Die Bachelorprifung bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums.

Das zur Bachelorpriifung fihrende Studium (§ 4) soll unter Beachtung der allgemeinen Studien-
ziele (§ 58 HG) den Studierenden auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse insbeson-
dere die anwendungsbezogenen Inhalte ihres Studienfachs vermitteln.

Die Studierenden sollen mit dem Abschluss ihres Bachelorstudiums Uber ein kritisches Ver-
standnis der wichtigsten Theorien, Prinzipien und Methoden ihres Studienprogramms verfligen
und in der Lage sein, ihr Wissen selbsténdig zu vertiefen. Ihr Wissen und Verstehen soll dem
Stand der Fachliteratur entsprechen und einige vertiefende Wissensbestande auf dem aktuel-
len Stand der Forschung miteinschliel3en. Sie sollen die instrumentelle Kompetenz erwerben,
die es ihnen ermdglicht, ihr Wissen und Verstehen auf ihren Beruf anzuwenden und ProblemIo-
sungen und Argumente in ihrem Fachgebiet zu erarbeiten und weiterzuentwickeln. Zudem sol-
len systemische Kompetenzen sie befahigen, relevante Informationen insbesondere in ihrem
Studienprogramm zu sammeln, zu bewerten und zu interpretieren und daraus wissenschaftlich
fundierte Schliisse abzuleiten, die gesellschaftliche, wissenschaftliche und ethische Erkennt-
nisse berlcksichtigen. Die Studierenden sollen in der Lage sein, selbstandig weiterfihrende
Lernprozesse zu gestalten.

Durch die Modulprifungen und die Bachelorarbeit sowie das Kolloquium soll festgestellt wer-
den, ob die Studierenden die fUr eine selbstandige Tatigkeit im Berufsfeld (employability) sowie
fur die Wahrnehmung von gesellschaftlicher Verantwortung in einer globalisierten Welt (global
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citizenship) notwendigen Fachkenntnisse erworben haben und befahigt sind, auf der Grundlage
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden selbstandig zu arbeiten.

Mit dem Bestehen der in § 5 aufgefihrten Prifungen wird der berufsqualifizierende und wissen-
schaftliche Abschluss des Studiums erreicht. Auf Grund der bestandenen Priifungen wird nach

MaRgabe der nachfolgenden Bestimmungen der Hochschulgrad ,,Bachelor of Engineering® ver-
liehen.

Zugangsvoraussetzungen

Zugangsvoraussetzung fur das Studium ist der Nachweis der Fachhochschulreife oder einer als
gleichwertig anerkannten Vorbildung (§ 49 Abs. 1 HG).

Voraussetzung fir die Aufnahme des dualen Studiums ist auch der Abschluss eines Qualifizie-
rungsvertrages des Studienbewerbers mit dem Berufsforderungswerk der Bauindustrie NRW
e.V.

In der beruflichen Bildung Qualifizierte werden auf der Grundlage der Verordnung tber den
Hochschulzugang fur in der beruflichen Bildung Qualifizierte (Berufsbildungshochschulzu-
gangsverordnung) vom 7. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 838) in der jeweils geltenden Fassung
zugelassen.

Bis spatestens zur Rickmeldung zum vierten Fachsemester, fur das duale Studium zum sieb-
ten Fachsemester, ist fur die Fortflhrung des Studiums der Nachweis einer berufspraktischen
Tatigkeit gemaR den Vorgaben der Praktikumsordnung (Anlage 2) zu erbringen.

Ein Wechsel vom dualen Studium in das regulare Studium ist nur in Ausnahmefallen maglich.
Der Antrag auf einen Wechsel muss begriindet dem Priifungsausschuss vorgelegt werden, der
im Einzelfall darGber entscheidet. Ein Wechsel ist nur zum Beginn eines Semesters maglich.
Nach einem Wechsel erfolgt die Einstufung in ein bestimmtes Fachsemester anhand der bisher
erreichten Leistungspunkte.

Studienbewerberinnen und Studienbewerber missen die fir den Studiengang erforderlichen
Kenntnisse der deutschen Sprache entsprechend dem Niveau der Deutschen Sprachprufung
fur den Hochschulzugang (DSH - Stufe 2 oder gleichwertig) besitzen. Ergibt sich diese Kennt-
nis nicht aus der Hochschulzugangsberechtigung, ist ein entsprechender Nachweis beizubrin-
gen.

Als weitere Einschreibungsvoraussetzung kann entsprechend § 4 Abs. 4 Nr. 13 der Einschrei-
bungsordnung der TH KéIn vom 09.02.2023 (Amtliche Mitteilung 08/2023), in der jeweils aktuel-
len Fassung, der Nachweis der Teilnahme an dem von der Fakultat angebotenen studiengang-
bezogenen Self-Assessment gefordert.

Die Einschreibung ist zu versagen, wenn die Studienbewerberin oder der Studienbewerber in
dem gewahlten Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine
nach der Prifungsordnung erforderliche Prifung endgiiltig nicht bestanden oder den Priifungs-
anspruch hierin verloren hat; dies gilt entsprechend fir Studiengange, die eine erhebliche in-
haltliche Nahe zu dem vorliegenden Studiengang aufweisen.

Regelstudienzeit

Das Studium umfasst bei einem Vollzeitstudium (siehe Anlage 1) eine Regelstudienzeit von sie-
ben Semestern. Bei einem dualen Studium verlangert sich die Regelstudienzeit um zwei Se-
mester auf insgesamt neun Semester. Der Gesamtstudienumfang betragt 210 Leistungspunkte
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(§ 12) nach dem European Credit Transfer System (ECTS). Die Regelstudienzeit schlief3t die
Prufungszeit ein.

Die Einschreibung in das erste Semester erfolgt zum Wintersemester.

Umfang und Gliederung der Priufung; Prifungsfrist

Das Studium ist in einzelne Module untergliedert. Das Nahere zum Studienaufbau ergibt sich
aus § 23 und dem Studienverlaufsplan (Anlage 1). Der Studienerfolg wird durch studienbeglei-
tende Prufungen (Modulprifungen) und die Bachelorarbeit sowie das Kolloquium festgestellt.
Gruppenprifungen sind zulassig.

Die Modulpriifungen sollen jeweils zu dem Zeitpunkt stattfinden, an dem das zugehdrige Modul
nach dem Studienverlaufsplan abgeschlossen wird.

Der Studienverlauf, die Prifungsverfahren und der Studienverlaufsplan sind so zu gestalten,
dass alle zu absolvierenden Priifungen innerhalb der Regelstudienzeit vollstandig abgelegt wer-
den kénnen. Der Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit gemaf § 26 soll bei planmaRigem
Studium vor Ende des vorletzten Fachsemesters der Regelstudienzeit erfolgen.

Die Prufungsverfahren berlcksichtigen auf rechtzeitig im Vorhinein zu stellenden Antrag hin die
gesetzlichen Mutterschutzfristen und die Fristen der Elternzeit sowie Ausfallzeiten durch Pflege
oder Versorgung von Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern oder
eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwagerten, wenn diese oder die-
ser pflege- oder versorgungsbediirftig ist. Gleiches gilt fiir vorgebrachte und durch arztliches
Attest oder auf andere Weise glaubhaft gemachte Nachteile aufgrund einer Behinderung oder
chronischen Erkrankung.

Prufungsausschuss

Fur die Organisation der Priifungen und die durch diese Prifungsordnung zugewiesenen
Aufgaben bildet die Fakultat fir Bauingieurwesen und Umwelttechnik einen Prifungsaus-
schuss. Der Priifungsausschuss ist ein unabhangiges Priifungsorgan der Fakultat.

Der Prifungsausschuss wird vom Fakultatsrat gewahlt und besteht aus sieben Personen:

a) der oder dem Vorsitzenden und der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden aus der
Gruppe der Professorinnen und Professoren,;

b) zwei weiteren Mitgliedern aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren;

c) einem Mitglied aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; und

d) zwei Mitgliedern aus der Gruppe der Studierenden.

Mit Ausnahme der oder des Vorsitzenden und der oder des stellvertretenden Vorsitzenden sol-
len fur alle Mitglieder des Priifungsausschusses auch eine Vertreterin oder ein Vertreter ge-
wahlt werden. FUr den Fall, dass die oder der Vorsitzende und zugleich die oder der stellvertre-
tende Vorsitzende verhindert sind, riicken die Mitglieder aus der Gruppe der Professorinnen
und Professoren nach Absatz 2 Buchstabe b) auf zu Vorsitz und stellvertretendem Vorsitz nach
Absatz 2 Buchstabe a). Die Vertreterin oder der Vertreter der weiteren Mitglieder aus der
Gruppe der Professorinnen und Professoren nach Absatz 2 Buchstabe b) werden weitere Mit-
glieder nach dieser Regelung. Die Amtszeit der hauptberuflich an der Hochschule tatigen Mit-
glieder und ihrer Vertreterinnen oder Vertreter betragt zwei Jahre, die der studentischen Mitglie-
der und ihrer Vertreterinnen oder Vertreter ein Jahr. Wiederwahl ist zulassig.
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Rechte und Pflichten des Priufungsausschusses

Der Prifungsausschuss tGbernimmt die Priifungsorganisation, achtet auf die Einhaltung der
Prifungsordnung und sorgt fiir die ordnungsgemafe Durchfiihrung der Prifungen. Er ist insbe-
sondere zustandig fir die Entscheidung tiber Widerspriiche gegen in Prifungsverfahren ge-
troffene Entscheidungen, die Bestellung der Pruferinnen und Prufer sowie die Festlegung der
Prifungsform und -modalitaten (siehe § 16 Abs. 5). Die Entscheidung Uber Widerspriiche im
Sinne von Satz 1, die Priferinnen- und Priferbestellung und die Festlegung der Prifungsform
ist nicht delegierbar.

Darlber hinaus hat der Priifungsausschuss dem Fakultatsrat tiber die Entwicklung der Prifun-
gen und Studienzeiten auf Verlangen zu berichten. Er gibt Anregungen zur Reform der Prii-
fungsordnung, des Modulhandbuchs und der Studienverlaufsplane.

Die oder der Vorsitzende des Priifungsausschusses entscheidet Giber Antrage auf Nachteils-
ausgleich (§ 18 Abs. 4), die Bestellung der Priferinnen und Prifer der Bachelorarbeit

(§ 26 Abs. 2 und 4; § 28 Abs. 2), die Verlangerung der Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit

(§ 27 Abs. 2) und Uber Rucktrittsersuchen von Prifungen (§ 15 Abs. 2). Im Regelfall werden die
weiteren Aufgaben des Prifungsausschusses (z.B. die Anerkennung von Prifungsleistungen)
als Geschéfte der laufenden Verwaltung ebenfalls durch die oder den Vorsitzenden wahrge-
nommen. Die Ubertragung einzelner dieser Aufgaben auf andere Mitglieder des Priifungsaus-
schusses ist moglich. Die Aufgabenibertragung nach den Satzen 2 und 3 wird vom Prifungs-
ausschuss jeweils in der ersten Sitzung nach Beginn des akademischen Jahres fiir dessen
Dauer beschlossen.

Die Mitglieder des Priifungsausschusses und eine Beauftragte oder ein Beauftragter des Prasi-
diums haben das Recht, bei der Abnahme von Prifungen zugegen zu sein. Ausgenommen
sind studentische Mitglieder des Prifungsausschusses, die sich zu demselben Prifungszeit-
raum der gleichen Prufung zu unterziehen haben.

Der Prifungsausschuss tagt nicht-6ffentlich. Die Mitglieder des Prifungsausschusses haben
das Recht zur Akteneinsicht in Angelegenheiten des Prifungsausschusses.

BeschlUsse des Prifungsausschusses

Der Prifungsausschuss tagt mindestens einmal zu Beginn des Semesters und bei Bedarf auch
ofter. Die Sitzung findet in der Regel in Prasenz statt. Sie kann, wenn die Mitglieder des Pri-
fungsausschusses dies beschlielen, ganz oder teilweise auch in virtueller Form stattfinden.
Beschlisse kénnen ebenfalls ganz oder teilweise auch mit Unterstlitzung elektronischer Me-
dien gefasst werden.

Der Prifungsausschuss ist beschlussfahig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden oder der
oder dem stellvertretenden Vorsitzenden ein weiteres Mitglied aus der Gruppe der Professorin-
nen und Professoren und mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind.
Er beschlief3t mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder
des Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder sowie die akademischen Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter wirken bei pddagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen, insbesondere bei der
Anerkennung oder sonstigen Beurteilung von Studien- und Prifungsleistungen, sowie bei der
Bestellung von Priferinnen und Priifern oder Beisitzerinnen und Beisitzern nicht mit. An der Be-
ratung und Beschlussfassung tiber Angelegenheiten, die die Festlegung von Priifungsaufgaben
oder die ihre eigene Priifung betreffen, nehmen die studentischen Mitglieder des Priifungsaus-
schusses nicht teil.

Die Mitglieder des Prufungsausschusses, deren Vertreterinnen oder Vertreter, die Pruferinnen
und Prufer sowie die Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. So-
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fern sie nicht im o6ffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den des Prifungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

Belastende Entscheidungen des Prifungsausschusses beziehungsweise seiner oder seines
Vorsitzenden sind der oder dem Betroffenen unverziglich mitzuteilen. Ihr oder ihm ist gegebe-
nenfalls vorher Gelegenheit zum rechtlichen Gehor zu geben.

Priferinnen und Prifer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer

Eine Lehrende ist Priferin, ein Lehrender ist Prifer der von ihr beziehungsweise ihm durchge-
fuhrten Lehrveranstaltung, sofern der Prifungsausschuss im Einzelfall nichts anderes be-
schlieBt. Im Ubrigen bestellt der Priifungsausschuss die Priiferinnen und Priifer, Beisitzerinnen
und Beisitzer. Zur Priferin oder zum Prufer darf nur bestellt werden, wer selbst mindestens die
durch die Priifung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. Priiferinnen und
Prifer missen in dem Priifungsfach eine einschlagige selbststandige Lehrtatigkeit ausgetibt
haben oder in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrenen sein, sofern nicht zwingende
Grinde eine Abweichung erfordern. Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer darf nur bestellt werden,
wer mindestens die entsprechende Bachelorprifung oder eine vergleichbare Prifung abgelegt
oder eine vergleichbare Qualifikation erworben hat (sachkundige Beisitzerin oder sachkundiger
Beisitzer). Die Pruferinnen und Prifer sind in ihrer Prifungstatigkeit unabhangig.

Wird eine mandliche Prifung von mehreren Prifenden angeboten, kann die oder der Studie-
rende eine dieser Personen als Priiferin oder Priifer vorschlagen. Die oder der Studierende
kann ferner eine Priferin oder einen Priifer als Betreuerin beziehungsweise Betreuer der Ba-
chelorarbeit vorschlagen. Auf den Vorschlag der oder des Studierenden ist nach Moglichkeit
Rucksicht zu nehmen.

Der Prifungsausschuss achtet darauf, dass die Priufungsverpflichtungen moglichst gleichmaig
auf die Priferinnen und Prifer verteilt werden. Die oder der Vorsitzende des Prufungsaus-
schusses sorgt daflr, dass den Studierenden die Namen der Priferinnen oder Prifer rechtzei-
tig bekannt gegeben werden. Die Bekanntgabe soll zugleich mit der Zulassung zur Priifung, in
der Regel mindestens zwei Wochen vor der Priifung oder der Ausgabe der Bachelorarbeit erfol-
gen. Die elektronische Bekanntgabe ist ausreichend.

§ 10 Anerkennung von Studien- und Prufungsleistungen

(1)

(2)

)

Studien- und Prifungsleistungen, die im Geltungsbereich des Ubereinkommens Uber die Aner-
kennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europaischen Region vom 11. April
1997 (BGBI. 11 2007, S. 712 — so genannte Lissabonner Anerkennungskonvention) erbracht
worden sind, werden auf Antrag anerkannt, wenn sie sich nicht nachweislich wesentlich von
den geforderten Studien- und Priifungsleistungen unterscheiden. Die Entscheidung ist nach
Vorlage aller erforderlichen Unterlagen im Regelfall innerhalb von sechs Wochen zu treffen.
Wird die Anerkennung solcher Leistungen abgelehnt, ist hierlber ein begriindeter Bescheid zu
erteilen. Im Falle einer beabsichtigten Ablehnung kann das Prasidium zur Uberpriifung der Ent-
scheidung angerufen werden.

Studien- und Prifungsleistungen, die in Studiengangen auflerhalb des Geltungsbereichs der
Lissabonner Anerkennungskonvention erbracht worden sind, werden auf Antrag entsprechend
Absatz 1 anerkannt.

Leistungen, die auRerhalb eines Studiums erbracht worden sind, konnen auf Antrag als
Studien- und Prifungsleistungen anerkannt werden, wenn sie gleichwertig zu den geforderten
Studien- und Prifungsleistungen sind. Eine Anerkennung solcher Leistungen ist hochstens im
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Umfang von bis zur Halfte der insgesamt fur den Studienabschluss geforderten Studien- und
Prifungsleistungen moglich.

Fur Studien- und Prifungsleistungen, die anerkannt werden, wird die entsprechende Anzahl
von Leistungspunkten nach dem ECTS laut Studienverlaufsplan (Anlage 1) gutgeschrieben. Im
Falle einer nur teilweisen Anerkennung reduziert sich die Zahl der gutzuschreibenden
ECTS-Punkte entsprechend.

Unbenotete Prifungsleistungen aus anderen Hochschulen oder anderen Studiengangen wer-
den nach den Absatzen 2 und 3 anerkannt. Sie werden im Zeugnis entsprechend gekennzeich-
net und bei der Gesamtnotenbildung nicht bericksichtigt.

Studien- und Prifungsleistungen, die im gleichen Studiengang oder in dem gleichen Modul an
der Technischen Hochschule KéIn erbracht worden sind, werden von Amts wegen Ubertragen.

Die nach den Abséatzen 1 bis 5 erforderlichen Feststellungen und Entscheidungen trifft der Pri-
fungsausschuss oder eine von ihm dazu beauftragte Person, im Zweifelsfall nach Anhdrung der
fur die betreffenden Module zustandigen Priferinnen und Prifer.

§ 11 Bewertung von Prufungsleistungen

(1)

(2)
©)

(4)

Die Gesamtprifungsleistung jedes Moduls ist durch Noten differenziert und nachvollziehbar zu
beurteilen; innerhalb der Gesamtprifungsleistung kdnnen einzelne Teilleistungen unbenotet
bleiben. Im Ausnahmefall kbnnen auch unbenotete Module vorgesehen werden. Die Bewertung
ist auf Anforderung des Priifungsausschusses schriftlich zu begriinden. Die Noten fir die ein-
zelnen Priifungsleistungen werden von der jeweiligen Priferin oder dem jeweiligen Prifer fest-
gesetzt.

Die Module sind in den §§ 23, 24 und/oder im Studienverlaufsplan aufgefiihrt.

Fur die Bewertung der Priifungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:

1,0/1,3 = sehrgut = eine hervorragende Leistung;
1,7/2,0/2,3 = gut = eine Leistung, die erheblich tber den durchschnittli-
chen Anforderungen liegt;

2,7/3,0/3,3 = befriedi- = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen
gend entspricht;

3,7/4,0 = ausrei- = eine Leistung, die trotz ihrer Mangel noch den Anfor-
chend derungen genugt;

5 = nicht aus- = eine Leistung, die wegen erheblicher Mangel den An-
reichend forderungen nicht mehr genigt.

Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen.

Bei der Bildung von Noten aus Zwischenwerten ergibt ein rechnerischer Wert

bis 1,5 die Note ,sehr gut*

uber 1,5 bis 2,5 die Note ,gut*

Uber 2,5 bis 3,5 die Note ,befriedigend®

Uber 3,5 bis 4,0 die Note ,ausreichend*

uber 4,0 die Note ,nicht ausreichend®.

Hierbei werden Zwischenwerte nur mit der ersten Dezimalstelle berlcksichtigt; alle weiteren
Stellen hinter dem Komma werden ohne Rundung gestrichen.
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®)

(6)

(7)

Sind mehrere Priferinnen oder Prufer an einer Prifung beteiligt, so bewerten sie die Gesamt-
prufungsleistung gemeinsam, sofern nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist. Bei nicht
Ubereinstimmender Beurteilung ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzel-
bewertungen entsprechend Absatz 4.

Eine Prifung ist bestanden, wenn die Prifungsleistung mindestens als ,ausreichend” bewertet
worden ist. Besteht die Modulpriifung aus mehreren einzelnen Prifungsleistungen (Teil- oder
Einzelleistung), ist das Modul bestanden, wenn alle einzelnen Priifungsleistungen bestanden
sind. Die Wiederholung von Prifungsleistungen ist in § 14 Abs. 7 geregelt.

Die Bewertung der Prifungsleistungen muss innerhalb von sechs Wochen erfolgen und den
Studierenden mitgeteilt werden. Die Bekanntmachung in einem elektronischen Prifungsverwal-
tungssystem ist ausreichend. Die Bewertung der Bachelorarbeit ist den Studierenden nach spa-
testens acht Wochen mitzuteilen.

§ 12 Leistungspunkte (Credits) nach dem ECTS (European Credit Transfer

(1)

(2)

)

(4)

®)

System)

Jedem Modul des Bachelorstudiengangs werden Leistungspunkte zugeordnet, die eine Aner-
kennung im Rahmen des European Credit Transfer Systems (ECTS) ermdglichen. Sie sind ein
quantitatives Mal} fir den gesamten zeitlichen Arbeitsaufwand, bestehend aus Prasenzzeiten,
Zeiten fur Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung, Selbststudium sowie fir Prifung und Pri-
fungsvorbereitung, der durchschnittlich aufzubringen ist, um die Lehrveranstaltung erfolgreich
abzuschlief3en.

Der fur ein erfolgreiches Studium nach Studienverlaufsplan zugrunde gelegte Arbeitsaufwand
fur ein Studienjahr liegt bei 60 Leistungspunkten. Dabei entspricht ein Leistungspunkt einem
studentischen Arbeitsaufwand von 25 bis 30 Stunden, so dass die Arbeitsbelastung im Vollzeit-
studium pro Semester in der Vorlesungs- und der vorlesungsfreien Zeit insgesamt 750 bis 900
Stunden betragt. Dies entspricht 32 bis 39 Stunden pro Woche bei 46 Wochen im Jahr.

Leistungspunkte werden nur bei erfolgreichem Abschluss eines Moduls vergeben. Das bedeu-
tet, dass fur jede bestandene oder mindestens mit ,ausreichend” benotete Modulprifung im
Sinne des § 11 Abs. 2 und 6 die volle Punktzahl unabhéngig von der erreichten Einzelnote ver-
geben wird. Insgesamt sind fur den erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums 210 Leis-
tungspunkte erforderlich.

Die Zuordnung von Leistungspunkten zu einzelnen Modulen sowie zu Bachelorarbeit und Kollo-
quium ergibt sich aus dem Studienverlaufsplan (Anlage 1) und wird im Modulhandbuch naher
erlautert.

An anderen Hochschulen innerhalb und auf3erhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes
nach dem ECTS erbrachte Leistungspunkte werden nach § 10 mit der Punktzahl anerkannt, die
fur die Leistung im aktuellen Studiengang vorgesehen ist. Bei einer teilweisen Anerkennung re-
duziert sich die Zahl der gutzuschreibenden ECTS-Punkte entsprechend, siehe § 10 Abs. 4
Satz 2.

§ 13 Bewertung von Prifungsleistungen nach dem ECTS-Notensystem

Das den Studierenden ausgestellte Zeugnis nach § 31 Abs. 1 weist auch eine Notenvertei-
lungsskala zur relativen Einstufung der Gesamtnote aus, die den Vorgaben des ECTS und den
Hinweisen von Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz folgt.
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§ 14 Wiederholung von Prifungsleistungen; zusatzliche Prufungsversuche

(1)

(2)

©)

(4)

®)

(6)

(7)

Im Falle des Nichtbestehens kénnen die Bachelorarbeit und das Kolloquium je einmal und die
Modulprifungen je zweimal wiederholt werden. Es wird empfohlen, nicht bestandene Priifun-
gen spatestens binnen eines Jahres zu wiederholen.

Jeder beziehungsweise jedem Studierenden werden auf Antrag im Verlauf des Studiums insge-
samt vier zusatzliche Prufungsversuche fir Modulprifungen gewahrt, die im Falle des Aus-
schdpfens der Zahl der Prifungsversuche gemal Absatz 1 auf eine oder mehrere Modulpri-
fungen, Teilmodulpriifungen oder gesondert bewertete Einzelleistungen verwendet werden kén-
nen. Bei dem der Wiederholung vorausgegangenen Priifungsversuch darf es sich nicht um
einen Tauschungsversuch im Sinne des § 15 Abs. 3 handeln. Zwei der zusatzlichen Prifungs-
versuche kdnnen auch zur Notenverbesserung in bestandenen ersten Priifungsversuchen ge-
nutzt werden. Zusatzliche Prifungsversuche kénnen nicht fir die Bachelorarbeit oder das Kol-
loquium in Anspruch genommen werden.

Der Antrag auf Gewahrung eines zusatzlichen Prufungsversuchs fir nicht bestandene Prifun-
gen ist innerhalb eines Monats (Ausschlussfrist) nach Bekanntgabe des Ergebnisses der
Prifung, die wiederholt werden soll, zum nachsten Prifungstermin schriftlich oder in Textform
bei der oder dem Vorsitzenden des Prifungsausschusses zu stellen. Ein eventuell erhobener
Widerspruch gegen das Ergebnis der Prufung, die wiederholt werden soll, hemmt die Antrags-
frist nach Satz 1 nicht. Geht binnen dieser Frist kein Antrag auf Gewahrung eines zusatzlichen
Prifungsversuchs nach Satz 1 ein oder wird dieser spater zurickgenommen (etwa durch Ex-
matrikulation), gilt eine zuvor nicht bestandene Priifung als endgiiltig nicht bestanden. Wird die
Wiederholung einer bestandenen Priifung beantragt, ist der Antrag im Anmeldungszeitraum
nach § 17 Abs. 1 zu stellen. Der zusétzliche Prifungsversuch ist im nadchstmaéglichen Prifungs-
termin wahrzunehmen. Im Falle des Nichtantritts des zusatzlichen Prifungsversuchs zur Noten-
verbesserung bleibt es bei der bisherigen Note.

Der zusétzliche Prufungsversuch ist im nachstmoglichen Prufungstermin wahrzunehmen. Im
Falle eines entschuldigten Rucktritts im Sinne des § 15 Abs. 2 ist der zusatzliche Prufungsver-
such im darauffolgenden Priifungstermin wahrzunehmen. Bei einer Beurlaubung wegen
Schwangerschaft, Erziehungszeit, Pflege (§ 5 Abs. 4) oder Erkrankung oder im Falle des An-
tritts eines in der Prifungsordnung vorgeschriebenen Praxis- oder Auslandssemesters ist der
nachste Prifungstermin nach Ende der Beurlaubung bzw. dem Ende des Praxis- oder Aus-
landssemesters wahrzunehmen. Wird im Falle einer Beurlaubung von dem Recht auf Teil-
nahme an Prifungen nach § 48 Abs. 5 Satz 5 HG Gebrauch gemacht und die Ablegung von
Prifungen beantragt, ist in dem angestrebten Prifungszeitraum auch ein gegebenenfalls bean-
tragter zusatzlicher Prufungsversuch wahrzunehmen.

Vor der Zulassung zu einem zusatzlichen Prifungsversuch in einem bislang nicht bestandenen
Modul, soll die oder der Studierende an einem durch die Fakultat angebotenen Beratungsge-
sprach teilnehmen.

Eine mindestens als ,ausreichend” bewertete Priifung kann nicht wiederholt werden, es sei
denn, die oder der Studierende nimmt einen Notenverbesserungsversuch nach Absatz 2 Satz 3
wahr. Im Fall der Wiederholung zur Verbesserung der Note einer bereits bestandenen Priifung
flie3t die Note der besser bewerteten Priifung in die Gesamtnote nach § 31 ein.

Ist eine Modulprifung nicht bestanden und besteht die Prifung eines Moduls aus mehreren
Einzelleistungen oder einer Kombination unterschiedlicher Prifungsformen beschrankt sich die
Wiederholung auf die jeweils nicht bestandene Einzelleistung, vgl. § 11 Absatz 6. Absatz 2 Satz
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3 kann auch fur eine Teil- oder Einzelleistung in Anspruch genommen werden. Mit Wiederho-
lung einer oder mehrerer Teil- oder Einzelleistung(en) einer Modulprufung gilt ein zuséatzlicher
Prufungsversuch im Sinne dieser Vorschrift als verbraucht.

§ 15 Versaumnis, Rucktritt, Tauschung

(1)

(2)

)

(4)

Eine Prufungsleistung gilt als ,nicht ausreichend” (5,0) beziehungsweise bei unbenoteten Pri-
fungsleistungen ,nicht bestanden” bewertet, wenn die oder der Studierende zu einem Prufungs-
termin ohne triftige Grinde nicht erscheint, nach Beginn der Prifung ohne triftige Grinde von
der Prifung zurticktritt oder die Prifungsleistungen nicht vor Ablauf der Priifungszeit erbringt.
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die oder der Studierende die Bachelorarbeit nicht fristgemaf
abliefert.

Die fir den Rucktritt oder das Versaumnis geltend gemachten Griinde miissen dem Prifungs-
ausschuss unverzlglich angezeigt, schriftlich dargelegt und glaubhaft nachgewiesen werden.
Bei Krankheit der oder des Studierenden wird die Vorlage eines nachvollziehbaren arztlichen
Attestes verlangt, aus dem hervorgeht, dass sie oder er prifungsunfahig ist. Erfolgt der Riick-
tritt wahrend einer Prifung, ist dies zudem zu Protokoll zu erklaren und durch die oder den Auf-
sichtfihrenden in das Protokoll aufzunehmen. Erkennt der Priifungsausschuss die Griinde an,
so wird der oder dem Studierenden mitgeteilt, dass sie oder er die Zulassung zu der entspre-
chenden Prufungsleistung erneut beantragen kann.

Versucht die oder der Studierende das Ergebnis ihrer oder seiner Priifungsleistung durch Tau-
schung oder Benutzung nicht zulassiger Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Pri-
fungsleistung als ,nicht ausreichend® (5,0) beziehungsweise ,nicht bestanden“ bewertet. Das
Mitflhren nicht zulassiger Hilfsmittel kann bereits eine Tauschungshandlung darstellen. Unzu-
lassige Hilfsmittel sind alle nicht ausdricklich zur jeweiligen Prifung zugelassenen Unterlagen,
elektronischen Arbeitshilfen einschliellich der Nutzung generativer Kl (z.B. in Form von Chat-
GPT), sonstige technische Geréte oder Hilfsmittel u.A. Fiir schriftliche Ausarbeitungen gilt, dass
die Ubernahme fremden geistigen Eigentums (Textstellen, Bilder, Statistiken etc. anderer Urhe-
ber aus offline- oder online-Quellen) als Zitate zu kennzeichnen sind (siehe auch die Ordnung
zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis der TH Kéln vom 15.05.2023, Amtliche Mitteilung
Nr. 18/2023, in ihrer jeweils aktuellen Fassung). Auch die Ubernahme jedweder nicht selbst er-
zeugter Losungsartefakte (z.B. Programmcodes, technische Zeichnungen, technische oder na-
turwissenschaftliche Modelle und Simulationen) in eigene technische Losungsdokumente ist als
Plagiat zu werten, wenn die Quelle nicht gekennzeichnet wird. Im Falle eines Tauschungsvor-
wurfs ist unbeschadet der Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes fir das Land Nord-
rhein-Westfalen (VwVfG NRW) die oder der Vorsitzende des Prifungsausschusses berechtigt,
den Prufling zur Ermittlung der beweiserheblichen Tatsachen zu befragen, um dem Prifling die
Méglichkeit der Stellungnahme zu eréffnen. Die Priferinnen und Priifer und ggf. weitere Mitglie-
der des Prifungsausschusses konnen zu der Befragung hinzugezogen werden. Im Falle eines
mehrfachen oder sonstigen schwerwiegenden Tauschungsversuches (zum Beispiel bei extre-
men Plagiaten durch vollstandige Ubernahmen — oder geschickter Verschleierung derselben —
ldngerer Textpassagen etc., die nicht als Zitate gekennzeichnet sind) kann das endgultige
Nichtbestehen der Prifung festgestellt werden. Zudem kann der Prifling befristet oder endgul-
tig exmatrikuliert werden.

Wer den ordnungsgemafen Ablauf der Prifung stért, kann von der jeweiligen Priferin oder
dem jeweiligen Prifer beziehungsweise der oder dem Aufsichtfihrenden, in der Regel nach Ab-
mahnung, von der Fortsetzung der Prifungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt
die betreffende Prifungsleistung als ,nicht ausreichend® (5,0) beziehungsweise ,nicht bestan-
den“ bewertet.
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®)

(6)

Die oder der Betroffene kann verlangen, dass die Entscheidungen nach Absatz 3 und 4 vom
Prufungsausschuss uberpruft werden. Die Griinde flr Sanktionen nach den vorstehend ge-
nannten Absatzen 3 und 4 sind in einer Niederschrift iber den Prufungsverlauf (Protokoll) oder
einem Vermerk aktenkundig zu machen. Die Wiederholung einer Prifung kann in den Fallen
des Absatzes 3 und 4 von der Erfullung von Auflagen, etwa der erfolgreichen Teilnahme an
einem Seminar oder Workshop zum wissenschaftlichen Arbeiten, abhangig gemacht werden.

Der Tauschungsversuch (nach Absatz 3) bzw. Ordnungsverstof3 (nach Absatz 4) kann dartiber
hinaus als Ordnungswidrigkeit mit einer GeldbulRe geahndet werden. Naheres ist in § 63 Abs. 5
HG geregelt.

Modulprufungen

§ 16 Ziel, Umfang und Form der Modulprifungen

(1)

(2)

)

(4)

®)

(6)

Das Studium ist in einzelne Module unterteilt, die jeweils mit einer Prifung, die auch aus meh-
reren Teilleistungen bestehen kann, abgeschlossen werden und sich auf ein, hdchstens zwei
Studiensemester erstrecken. Die Kompetenzen eines Moduls kénnen in einer oder mehreren
Veranstaltungen mit unterschiedlichen Lehr- und Lernformen vermittelt werden. Die
Modulprifung kann sich in mehrere einzelne Priifungsleistungen mit gleicher oder unterschied-
licher Prifungsform nach den §§ 19 bis 22 untergliedern. In den Priifungen soll anhand der in
der Modulbeschreibung definierten intendierten Lernergebnisse festgestellt werden, ob und in
welcher Qualitat die Studierenden die intendierten Lernergebnisse der Module erreicht haben.
Relevante Fachinhalte vorangegangener Module kdnnen vorausgesetzt werden. Jeder Prifung
immanent ist die Eigenstandigkeit der Bearbeitung.

Lehrveranstaltungen und Priifungen kénnen auch in englischer Sprache abgehalten werden.
Naheres ergibt sich aus den §§ 23, 24 sowie dem Studienverlaufsplan (Anlage 1) und dem
Modulhandbuch.

Die Prufungsform orientiert sich an den Erfordernissen des jeweiligen Moduls. Dabei sind
schriftliche oder elektronische Klausurarbeiten (§§ 19, 20) mit einer Bearbeitungszeit von 90 bis
120 Minuten, mindliche Prifungen (§ 21) von 10 bis 45 Minuten Dauer pro Prifling und weitere
Prufungsformen (§ 22) sowie Kombinationen dieser Prifungsformen zulassig.

Die Gesamtprufungsbelastung der Studierenden je Modulprifung soll bei Modulprifungen, die
eine Kombination mehrerer Prifungsformen beinhalten, nicht héher liegen, als bei Vorliegen
von nur einer Prufungsform.

Der Prifungsausschuss legt in der Regel zu Beginn eines Semesters im Benehmen mit den
Priuferinnen und Priifern fir jedes Modul die Prifungsform und die Priifungsmodalitaten unter
Beachtung der Studierbarkeit und der Modulbeschreibung fest, soweit nicht im Studienverlaufs-
plan oder im Modulhandbuch bereits verbindliche Regelungen enthalten sind. Besteht die
Prifung innerhalb eines Moduls aus mehreren Einzelleistungen oder einer Kombination unter-
schiedlicher Prifungsformen, ist darliber hinaus auch die Gewichtung der einzelnen Prifungs-
teile zueinander festzulegen. Ist keine besondere Gewichtung festgelegt, ist die Gesamtnote
nach § 11 Abs. 5 aus dem arithmetischen Mittel der jeweiligen Einzelbewertungen zu bilden.

Der Prufungszeitraum fur die Klausuren und mindlichen Prifungen wird vom Priifungsaus-
schuss in der Regel einen Monat vor dem Priifungszeitraum im Benehmen mit den Priiferinnen
und Prifern fur alle Studierenden der jeweiligen Modulprifung einheitlich und verbindlich fest-
gelegt. Die elektronische Bekanntgabe ist ausreichend.
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(7)

Im Falle weiterer Prifungsformen (§ 22) legt die Pruferin oder der Prufer den Terminplan fur die
Erbringung der Prifungsleistungen im ersten Viertel der Veranstaltung fest und zeigt dies dem
Prufungsausschuss an. In dieser Zeitspanne gibt die Priferin oder der Prifer den Terminplan
fur die Erbringung der Prifungsleistungen bekannt. Die elektronische Bekanntgabe ist ausrei-
chend. § 18 Abs. 1 Satz 3 und 4 findet keine Anwendung.

§ 17 Zulassung zu Modulprifungen

(1)

(2)

©)

(4)

®)

(6)

(7)

Die Teilnahme an einer Prifung setzt die Zulassung zu dieser voraus. Der Antrag auf Zulas-
sung ist in dem vom Prufungsausschuss festgesetzten Anmeldungszeitraum uber das vom Stu-
dierenden- und Priifungsservice zur Verfligung gestellte elektronische An- und Abmeldeverfah-
ren oder in Ausnahmefallen schriftlich an den Studierenden- und Priifungsservice zu richten.
Die Studentin oder der Student muss sich durch Einsicht in das elektronische Priifungsverwal-
tungssystem davon Uberzeugen, dass die Anmeldung korrekt vermerkt ist.

Zu einer Prifung kann nur zugelassen werden, wer an der Technischen Hochschule Koln als
Studentin oder Student eingeschrieben oder als Zweithorer oder Zweithérerin nach § 52 Abs. 1
und 2 HG zugelassen ist.

Fir die Zulassung zu den Modulprifungen kann das Bestehen von Priifungsvorleistungen,
Praktika, semsterbegleitenden Teilleistungen oder weiterer Modulprifungen zur Voraussetzung
gemacht werden. Des Weiteren kann fir die Zulassung zur Modulpriifung eine Anwesenheits-
pflicht festgelegt werden. Anwesenheitspflichten miissen geeignet, erforderlich und angemes-
sen sein, um das Lernziel zu erreichen. Somit muss gewahrleistet sein, dass es kein milderes
Mittel gibt, das Lernziel zu erreichen. Der Umfang der Mindestprasenz muss seinerseits geeig-
net, erforderlich und angemessen in Bezug auf das Lernziel sein.

Naheres in Bezug auf Prifungsvorleistungen und Anwesenheitspflichten regeln § 24 in Verbin-
dung mit dem Studienverlaufsplan (Anlage 1) und ergédnzend das Modulhandbuch. Etwaige An-
derungen im Modulhandbuch werden zu Beginn eines Semesters durch den Priifungsaus-
schuss im Benehmen mit den Priferinnen und Prifern fir jedes Modul festgelegt und fur das
jeweilige Semester entsprechend versioniert aufbewahrt im Prifungsausschuss.

Die in dem Zulassungsantrag genannten Module aus dem Bereich der Wahlpflichtmodule, in
denen der Priifling die Modulpriifung ablegen méchte, sind mit der Anmeldung zur Prifung ver-
bindlich festgelegt. Im Ubrigen gilt Absatz 6.

Dem Antrag ist bei mindlichen Priifungen eine Erklarung beizufiigen oder nachzureichen,
wenn der Teilnahme von Studierenden des gleichen Studiengangs als Zuhérerinnen und Zuhé-
rer widersprochen wird, siehe § 21 Abs. 3.

Der Antrag auf Zulassung zu einer Modulprifung kann beim Studierenden- und Prifungsser-
vice Uber das zur Verfiigung gestellte elektronische An- und Abmeldeverfahren oder in Ausnah-
mefallen schriftlich bis eine Woche vor dem festgesetzten Prifungstermin ohne Anrechnung auf
die Zahl der moglichen Prifungsversuche zuriickgenommen werden. Der Ruicktritt von einem
ersten Prifungsversuch hebt auch die verbindliche Festlegung eines Wahlpflichtmoduls nach
Absatz 4 auf.

Die Zulassung ist zu versagen, wenn

a) die in Absatzen 1 bis 4 genannten Voraussetzungen nicht erfillt sind oder

b) Unterlagen unvollstandig sind und nicht bis zu dem vom Priifungsausschuss festgesetzten
Termin erganzt werden oder

c) die oder der Studierende im Geltungsbereich des Grundgesetzes

— die Bachelor- oder eine sonstige Abschlusspriifung im gleichen Studiengang oder
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— eine entsprechende Prifung in einem Studiengang mit erheblicher inhaltlicher Nahe
endglltig nicht bestanden hat.

Im Ubrigen darf die Zulassung nur versagt werden, wenn die oder der Studierende im gleichen
Studiengang an einer anderen Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes den Pri-
fungsanspruch, z.B. durch Versaumen einer Wiederholungsfrist, verloren hat.

§ 18 Durchfuhrung von Modulpriafungen

(1)

(2)

©)

(4)

Fur die Modulprifungen nach §§ 19 bis 21 ist in der Regel ein Prifungstermin in jedem Semes-
ter anzusetzen. Jede Priifung ist jedoch mindestens einmal jahrlich anzubieten. Priifungen sol-
len, soweit die Priifung nicht semesterbegleitend stattfindet, innerhalb von Priifungszeitrdumen
stattfinden, die vom Priifungsausschuss festgesetzt und bei Semesterbeginn oder zum Ende
des vorhergehenden Semesters bekannt gegeben werden. Priifungstermine sollen so ange-
setzt werden, dass infolge der Terminierung keine Lehrveranstaltungen ausfallen. Der Pri-
fungsausschuss kann beschlieRen und muss rechtzeitig kommunizieren, in welcher Form eine
Prifung stattfindet, um ausreichend Zeit fir mdgliche Antrage der Studierenden (z.B. nach Ab-
satz 4) zu gewahrleisten. Prifungen in der Form der Klausur und miindliche Prifungen werden
in der Regel in Prasenz in Rdumen der Hochschule abgenommen. Prifungsablaufe (insbeson-
dere bei mindlichen Priifungen einschliellich Prasentationen) sollen hinreichend dokumentiert
werden.

Die Termine der einzelnen Priifungen und die Zulassung zur Prifung werden den Studierenden
rechtzeitig, in der Regel mindestens zwei Wochen vor der betreffenden Priifung, bekannt gege-
ben. Die elektronische Bekanntgabe ist ausreichend.

Modulprifungen kénnen als Prasenzpriifung an den Standorten der Hochschule oder als Fern-
prufung auRerhalb der Standorte der Hochschule (Remote-Priifungen) durchgefihrt werden.
Dabei kbnnen Modulpriifungen jeweils analog oder in elektronischer Form bzw. bei mindlichen
Prafungen in elektronischer Kommunikation unter Nutzung der von der Hochschule zur Verfu-
gung gestellten Software und Lernplattformen abgenommen werden. Sie miissen dabei dem
Grundsatz der prifungsrechtlichen Gleichbehandlung Rechnung tragen. Studierende haben
sich auf Verlangen mit einem amtlichen Lichtbildausweis und dem Studierendenausweis
(MultiCa) auszuweisen.

Zur Authentifizierung des Priflings bei einer Fernprifung ist eine Eigenstandigkeitserklarung
vorzulegen, mit der sie bzw. er versichert, die zu prifende Person zu sein, keine unzulassigen
Hilfsmittel zu verwenden oder verwendet zu haben und sich bewusst zu sein, dass eine T&u-
schung oder ein Tauschungsversuch entsprechend dieser Prifungsordnung geahndet wird. Fir
elektronische Fernklausuren gilt § 19 Abs. 5. Die Hochschule kann nach § 63 Abs. 5 Satz 1 HG
verlangen, dass die Eigenstandigkeit der Leistungserbringung an Eides Statt versichert wird.
Unzulassige Hilfsmittel sind alle nicht ausdriicklich zur jeweiligen Priifung zugelassenen Unter-
lagen, elektronischen Arbeitshilfen, sonstige technische Gerate oder Hilfsmittel, die priifungsbe-
zogene Kommunikation mit Dritten (einschlieRlich gemeinsamer Ablageorte oder Repositorien)
bzw. Agenten kiinstlicher Intelligenz u.A.. Kommt es bei einer Priifung zu technischen Stérun-
gen, die den Abbruch der Prifung erforderlich machen und durch die Hochschule zu verantwor-
ten sind, ist zeitnah ein Nachholtermin anzusetzen. Fir Priflinge gelten die Vorschriften zu Ver-
saumnis und Ruicktritt gemal § 15 Abs. 1 und Abs. 2 entsprechend.

Macht eine Studentin oder ein Student durch ein arztliches Zeugnis oder auf andere Weise
glaubhaft, dass sie oder er wegen einer Behinderung oder chronischen Erkrankung im Sinne
des § 3 Behindertengleichstellungsgesetz nicht in der Lage ist, die Priifung, Studienleistung
oder Zulassungsprifung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form oder Zeit abzulegen,
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entscheidet die oder der Vorsitzende des Prifungsausschusses nach pflichtgemafiem Ermes-
sen, ob, in welcher Form und in welchem Umfang ein Nachteilsausgleich gewahrt wird. Antrage
auf Nachteilsausgleich sind rechtzeitig (in der Regel spatestens bei Anmeldung zur Prifung
und mindestens zwei Monate vor der Prifung oder bis zu einem durch die Vorsitzende oder
den Vorsitzenden des Prufungsausschusses bestimmten Termin) und mit allen erforderlichen
Unterlagen zu stellen. Die Entscheidung Giber den Antrag ergeht binnen angemessener Frist (in
der Regel binnen eines Monats nach Antragstellung beziehungsweise mindestens einen Monat
vor Beginn der Priifung beziehungsweise Ausgabe der Aufgabenstellung). Die oder der Beauf-
tragte fur Studierende mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen nach § 62b HG kann
vor der Entscheidung angehort werden. Die Satze 1 bis 4 finden in Ausnahmefallen auch bei
einer vorubergehenden gesundheitlichen Beeintrachtigung Anwendung.

Schriftliche oder mundliche Prufungsleistungen sind ab dem zweiten Wiederholungsversuch
von Modulprufungen, Teilmodulprifungen oder gesondert bewerteten Einzelleistungen sowie in
Prufungen, mit denen der Studiengang abgeschlossen wird, von mindestens zwei Priuferinnen
oder Prifern zu bewerten.

Uber den Verlauf von Priifungen nach §§ 19 bis 21 ist ein Protokoll zu fihren, in das mindes-
tens die Namen der Protokoll- beziehungsweise Aufsichtfiihrenden und der Prifungskandidatin-
nen und Prifungskandidaten, Beginn und Ende der Prifling sowie eventuelle besondere Vor-
kommnisse aufzunehmen sind.

§ 19 Klausurarbeiten (Prasenz- und Fernprifung)

(1)

(2)

)

(4)

In den Klausurarbeiten soll die oder der Studierende nachweisen, dass sie oder er in begrenz-
ter Zeit und mit beschrankten Hilfsmitteln Themen oder Fragestellungen aus Gebieten des je-
weiligen Moduls mit gelaufigen wissenschaftlichen Methoden ihrer oder seiner Fachrichtung er-
kennt und auf richtigem Wege zu einer Lésung finden kann.

Eine Klausurarbeit findet unter Aufsicht statt. Im Falle einer elektronischen Fernklausur (siehe
Absatz 4 und 5) kann die Prifungsaufsicht auch in Form der Videoaufsicht erfolgen. Auf diese
kann verzichtet werden, wenn durch die Gestaltung der Aufgabenstellung in Kombination mit
den zugelassenen Hilfsmitteln und unter Wahrung von Personlichkeitsschutz und Privatsphare
des Priflings technische Vorkehrungen getroffen werden, die sicherstellen, dass Tauschungen
wahrend der Priifung moglichst verhindert werden. Uber die Zulassung von Hilfsmitteln ent-
scheidet die Priferin oder der Prifer.

Die Klausurarbeit wird in der Regel von nur einer Priiferin oder einem Priifer gestellt. In fachlich
begrindeten Fallen, insbesondere, wenn in einem Modul mehrere Fachgebiete zusammenfas-
send geprtft werden, kann die Prifungsaufgabe auch von mehreren Priferinnen oder Prifern
gestellt werden. In diesem Fall legen die Priferinnen oder Priifer die Gewichtung der Anteile an
der Prifungsaufgabe vorher gemeinsam fest; ungeachtet der Anteile und ihrer Gewichtung be-
urteilt jede Priferin oder jeder Prifer nur den Teil der Klausurarbeit, der ihrem oder seinem
Fachgebiet entspricht. Abweichend davon kann der Priifungsausschuss wegen der Besonder-
heit eines Fachgebietes bestimmen, dass die Priiferin oder der Prifer die gesamte Klausurar-
beit beurteilt. In diesem Fall wird die Bewertung entsprechend der vorher festgelegten Gewich-
tung der Anteile berlicksichtigt. § 18 Abs. 5 bleibt unberihrt.

In elektronischer Form durchgefuhrte Prufungen sind zuldssig. Sie werden wie schriftliche Pru-
fungen behandelt. Eine elektronische Klausur (eKlausur) ist eine Prifung, die am Computer
durchgefihrt und deren Erstellung, Durchfihrung und Auswertung insgesamt durch Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien unterstitzt wird. Den Studierenden wird vor der Pru-
fung ausreichend Gelegenheit gegeben, sich mit dem elektronischen Priifungssystem vertraut
zu machen. Die eKlausur ist in Anwesenheit (bei Prasenzprifung) oder Erreichbarkeit (bei
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Fernprifung) einer fachlich sachkundigen Person durchzufiihren, die Uber den Prifungsverlauf
eine Niederschrift anfertigt (§ 18 Abs. 6). Es muss sichergestellt sein, dass die elektronischen
Daten eindeutig und bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen den einzelnen Prifungskandida-
tinnen und Prifungskandidaten zugeordnet werden kdnnen.

Die elektronische Fernklausur ist auf begrindeten Antrag der oder des Prifenden und mit Zu-
stimmung des Priifungsausschusses zulassig. Die Priflinge missen sich zu Beginn der Pri-
fung mittels MultiCa und Personalausweis/Pass ausweisen und per Kameraschwenk durch den
Raum, in welchem sie die Priifung anfertigen, zeigen, dass sie sich alleine dort aufhalten und
die Priifung ohne nicht zugelassene Hilfsmittel bearbeiten. Um die Chancengleichheit zu ge-
wabhrleisten und dazu Tauschungshandlungen wahrend einer Fernklausur zu unterbinden, sind
die Studierenden verpflichtet, die Kamera- und Mikrofonfunktion der zur Prifung eingesetzten
Kommunikationseinrichtungen zu aktivieren (Videoaufsicht). Im Verdachtsfall kann ein weiterer
Kameraschwenk verlangt werden. Die Videoaufsicht ist im Ubrigen so zu gestalten, dass der
Persdnlichkeitsschutz und die Privatsphare der Priflinge nicht mehr als zu den berechtigten
Kontrollzwecken erforderlich eingeschrankt werden. Die Videoaufsicht erfolgt durch Aufsichts-
personal der Hochschule. Eine automatisierte Auswertung von Bild- oder Tondaten der Video-
aufsicht findet grundsatzlich nicht statt. Eine Aufzeichnung der Priifung oder anderweitige Spei-
cherung der Bild- oder Tondaten findet nicht statt.

In begriindeten Einzelfallen konnen Studierende bei elektronischen Fernklausuren beim Pri-
fungsausschuss einen Antrag stellen, dass die Prufungsleistung ausnahmsweise in Prasenz an
der Hochschule abgelegt werden kann. Eine Ablehnung des Antrags muss seitens des Pri-
fungsausschusses begrindet werden.

§ 20 Schriftliche Prufungen im Antwortwahlverfahren

(1)

(2)

)

(4)

Klausurarbeiten kénnen ganz oder teilweise auch in der Form des Antwortwahlverfahrens
durchgefihrt werden. Hierbei haben die Studierenden unter Aufsicht schriftlich gestellte Fragen
durch die Angabe der fir zutreffend befundenen Antworten aus einem Katalog vorgegebener
Antwortméglichkeiten zu I6sen. Das Antwortwahlverfahren kommt in dazu geeigneten Modulen
auf Antrag der Priifenden und mit Zustimmung des Priifungsausschusses zur Anwendung.

Die Prufungsfragen missen auf die mit dem betreffenden Modul zu vermitteinden Kenntnisse
und Qualifikationen abgestellt sein und zuverlassige Prifungsergebnisse ermdglichen.

Bei Ubereinstimmung zwischen festgelegter und tatsachlicher Antwort wird — ggf. gewichtet —
gewertet. Besteht keine Ubereinstimmung zwischen festgelegter und tatséchlicher Antwort, so
wird kein Bewertungspunkt vergeben; ein Punktabzug findet nicht statt. Es werden ebenfalls
keine Bewertungspunkte vergeben, wenn keine der Antworten gewahlt wurde, auch wenn dabei
nichtzutreffende Antworten korrekt nicht markiert worden sind, und wenn alle Antworten mar-
kiert wurden, auch wenn dabei zutreffende Antworten korrekt markiert wurden, es sei denn,
dass alle Antwortmoglichkeiten anzukreuzen sind oder keine. Enthalt die Aufgabenstellung
einen Hinweis darauf, wie viele der vorgegebenen Antworten zutreffen, werden ebenfalls keine
Bewertungspunkte vergeben, wenn insgesamt mehr Antworten als die festgelegte Anzahl mar-
kiert wurden.

Die Bewertung der schriftlichen Priifung hat folgende Angaben zu enthalten:

a) Die Zahl der gestellten und die Zahl der vom Prifling zutreffend beantworteten Prufungsfra-
gen,

b) die erforderliche Mindestpunktzahl zutreffend zu beantwortender Prifungsfragen (Beste-
hensgrenze),
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c) im Falle des Bestehens die Prozentzahl, um die die Anzahl der zutreffend beantworteten
Fragen die Mindestanforderungen Ubersteigt,
d) die von der oder dem Studierenden erzielte Note.

Die Prufenden haben bei der Auswertung der Prifungsleistungen aller Studierenden darauf zu
achten, ob sich aufgrund der Haufung fehlerhafter Antworten auf bestimmte Prifungsfragen An-
haltspunkte daflir ergeben, dass die Priifungsaufgabe fehlerhaft formuliert war. Ergibt sich nach
der Durchfliihrung der Prifung, dass einzelne Priifungsfragen oder Antwortmaglichkeiten fehler-
haft sind, gelten die betreffenden Priifungsaufgaben als nicht gestellt. Die Zahl der Priifungs-
aufgaben vermindert sich entsprechend, bei der Bewertung ist die verminderte Aufgabenzahl
zugrunde zu legen. Die Verminderung der Prifungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil der
Studierenden auswirken.

Besteht eine Prifungsleistung nur teilweise aus Prifungsaufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren,
gelten die Absatze 1 bis 5 nur fur den im Antwort-Wahl-Verfahren erstellten Prifungsteil. Han-
delt es sich im Falle des Satzes 1 um einen unselbstandigen Priifungsteil, finden die Bestim-
mungen des Absatzes 4 Buchstaben b) bis d) keine Anwendung.

§ 21 Mundliche Prufungen

(1)

(2)

)

Mundliche Prifungen werden, aul3er in Fallen des § 18 Abs. 5, vor einer Priiferin oder einem
Prufer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers (§ 9
Abs. 1) oder vor mehreren Priferinnen oder Prifern (Kollegialpriifung) als Gruppenprifungen
oder als Einzelprifungen abgelegt. Werden in einer Priifung mehrere Fachgebiete gemeinsam
gepruft, wird die oder der einzelne Studierende in jedem Fachgebiet grundsatzlich nur von einer
Priferin oder einem Prifer geprift, es sei denn, es liegt ein Fall des § 18 Abs. 5 vor. Vor der
Festsetzung der Note hat die Pruferin oder der Prifer die Beisitzerin oder den Beisitzer oder die
anderen Priferinnen oder Prifer zu héren. Mindliche Prifungen kdnnen auch mit Hilfe elektro-
nischer Kommunikation durchgefuhrt werden. In begriindeten Einzelfallen kdnnen Studierende
beim Prifungsausschuss einen Antrag stellen, dass die Prifungsleistung ausnahmsweise in
Prasenz an der Hochschule abgelegt werden kann. Eine Ablehnung des Antrags muss seitens
des Prifungsausschusses begriindet werden.

Die wesentlichen Gegenstande und Ergebnisse der Prifung, insbesondere die fir die Benotung
malfgeblichen Tatsachen, sind in einem Protokoll festzuhalten. Die Note ist den Studierenden
im Anschluss an die Priifung bekanntzugeben.

Studierenden des gleichen Studiengangs bzw. desselben Moduls, die sich in einem spateren
Prifungszeitraum bzw. Prafungstermin der gleichen Prifung unterziehen wollen, soll bei mind-
lichen Prufungen die Teilnahme als Zuhdrerin oder Zuhérer nach MalRgabe der raumlichen Ver-
haltnisse ermdglicht werden, sofern nicht eine Prifungskandidatin oder ein Priifungskandidat
widerspricht, siehe § 17 Abs. 5. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Be-
kanntgabe des Priifungsergebnisses.

§ 22 Weitere Prufungsformen

(1)

Neben Klausurarbeiten und mundlichen Prifungen kénnen fur Modulprifungen auch andere
Prufungsformen vorgesehen werden, insbesondere Referat, Hausarbeit oder Open-Book-Aus-
arbeitung oder -Arbeit, mindlicher Beitrag, Hausarbeit mit mundlichem Beitrag, Projektarbeit,
Projektarbeit mit mindlichem Beitrag, Entwurf, Entwurf mit mindlichem Beitrag, Testat/Zwi-
schentestat, Performanzpriifung, Lernportfolio, Praktikumsbericht, Praktikumsbericht mit mind-
lichem Beitrag, Rollenspiel, Simulation, Planspiel.
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(2)

©)

(4)

®)

(6)

(7)

(8)

9)

Die Prufungen der weiteren Prifungsformen werden in der Regel von einer Priiferin oder einem
Prifer bewertet, soweit nicht ein Fall des § 18 Abs. 5 vorliegt.

Eine Hausarbeit (z.B. Fallstudie, Recherche) dient der Feststellung, ob die Studierenden befa-
higt sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Fachaufgabe nach wissenschaftlichen und
fachpraktischen Methoden selbststandig in schriftlicher oder elektronischer Form zu bearbeiten.
Das Thema und der Umfang (z. B. Seitenzahl des Textteils) der Hausarbeit werden von der
Priferin beziehungsweise dem Prifer zu Beginn des Semesters festgelegt. Eine Eigenstandig-
keitserklarung muss vom Prifling unterzeichnet und abgegeben werden.

Die Open-Book-Ausarbeitung oder -Arbeit (OBA) ist eine Kurz-Hausarbeit und damit eine unbe-
aufsichtigte schriftliche oder elektronische Priifung. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass geman
Hilfsmittelerklarung der Priferin bzw. des Prifers in der Regel alle Hilfsmittel zugelassen sind.
Auf die Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis durch ordnungsgemafies Zitieren etc. und
das Erfordernis der Eigenstandigkeit der Erbringung jedweder Prifungsleistung wird besonders
hingewiesen.

Ein mindlicher Beitrag (z. B. Referat, Prasentation, Verhandlung, Moderation) dient der Fest-
stellung, ob die Studierenden befahigt sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine praxisori-
entierte Aufgabe nach wissenschaftlichen und fachpraktischen Methoden selbststandig zu be-
arbeiten und mittels verbaler Kommunikation fachlich angemessen darzustellen. Die Dauer des
mindlichen Beitrags wird von der Priiferin beziehungsweise dem Priifer zu Beginn des Semes-
ters festgelegt. Die fur die Benotung des mindlichen Beitrags mal3geblichen Tatsachen sind in
einem Protokoll festzuhalten. Die Note ist den Studierenden spatestens eine Woche nach dem
mundlichen Beitrag bekanntzugeben.

Die Projektarbeit ist eine Prifungsleistung, die in der selbststandigen Bearbeitung einer spezifi-
schen Fragestellung unter Anleitung mit wissenschaftlicher Methodik und einer Dokumentation
der Ergebnisse besteht.

Mit einem Testat/Zwischentestat wird bescheinigt, dass die oder der Studierende eine Studien-
arbeit (z.B. Entwurf) im geforderten Umfang erstellt hat. Der zu erbringende Leistungsumfang
sowie die geforderten Inhalte und Anforderungen ergeben sich aus der jeweiligen Modulbe-
schreibung im Modulhandbuch sowie aus der Aufgabenstellung.

Im Rahmen einer Performanzprifung werden realitatsnahe, typische Handlungssituationen si-
muliert. Die Studierenden werden hierzu mit einer oder mehreren Aufgabenstellungen konfron-
tiert, wie sie in ihrem spateren Berufsfeld tatsachlich vorkommen (kdnnen). Die Studierenden
mussen diese Aufgabenstellung — nach MalRgabe der konkreten Ausgestaltung in dem jeweili-
gen Modul — alleine oder in der Rolle eines Mitgliedes einer mit den jeweiligen Aufgaben be-
trauten Gruppe in eigener Verantwortung I6sen. Wie sorgfaltig die Aufgabenstellung analysiert
und welcher Lésungsweg eingeschlagen wird, welche Methoden und Instrumente ausgewahit
und eingesetzt werden und wie die Studierenden die eigenen Aktivitdten sowie die Zusammen-
arbeit mit den anderen Gruppenmitgliedern ausgestalten, organisieren, koordinieren und doku-
mentieren (Projektmanagement), bestimmen die Studierenden analog zur beruflichen Praxis
weitgehend selbst; dies wird bewertet (Performanz).

Ein Lernportfolio dokumentiert den studentischen Kompetenzentwicklungsprozess anhand von
Prasentationen, Essays, Ausschnitten aus Praktikumsberichten, Inhaltsverzeichnissen von
Hausarbeiten, Mitschriften, To-Do-Listen, Forschungsberichten und anderen Leistungsdarstel-
lungen und Lernproduktionen, zusammengefasst als sogenannte ,Artefakte®. Nur in Verbindung
mit der studentischen Reflexion (schriftlich, mindlich oder auch in einem Video) der Verwen-
dung dieser Artefakte fiir das Erreichen des zuvor durch die Priiferin oder den Prifer transpa-
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

rent gemachten Lernziels wird das Lernportfolio zum Priifungsgegenstand. Wahrend der Erstel-
lung des Lernportfolios wird von der Priferin oder dem Prifer im Semesterverlauf Feedback auf
Entwicklungsschritte und/oder Artefakte gegeben. Als Prifungsleistung wird eine nach dem
Feedback Uberarbeitete Form des Lernportfolios — in handschriftlicher oder elektronischer

Form — eingereicht.

Ein Praktikumsbericht (z. B. Versuchsprotokoll) dient der Feststellung, ob die Studierenden be-
fahigt sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine laborpraktische Aufgabe selbststandig so-
wohl praktisch zu bearbeiten als auch Bearbeitungsprozess und Ergebnis schriftlich zu doku-
mentieren, zu bewerten und zu reflektieren. Praktikumsberichte kénnen auch in Form einer
Gruppenarbeit zur Priifung zugelassen werden. Die Bewertung des Praktikumsberichts ist den
Studierenden spéatestens sechs Wochen nach Abgabe des Berichts bekanntzugeben.

Ein Rollenspiel (auch Planspiel) dient der Feststellung, ob die Studierenden befahigt sind, in-
nerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne in einer praxisnahen oder praxisanalogen Situation
bzw. Simulation Aufgaben mit wissenschaftlichen Methoden und unter Einsatz von Kommunika-
tions- und Kooperationstechniken in der Regel im Diskurs mit weiteren handelnden, realen oder
virtuellen Personen zu l6sen. Die Bewertung ist den Studierenden nach Abschluss des Rollen-
spiels bekanntzugeben.

Ein Zugangskolloquium dient der Feststellung, ob die Studierenden die versuchsspezifischen
Voraussetzungen erfiillen, eine definierte laborpraktische Aufgabe nach wissenschaftlichen und
fachpraktischen Methoden selbstandig und sicher bearbeiten zu kénnen.

Ein Praparat ist das materielle Produkt einer Arbeitsleistung, das hinsichtlich seiner Qualitat
und Quantitat zuvor festgelegten Kriterien gentgt. Es dient der Feststellung, ob der Prifling be-
fahigt ist, innerhalb vorgegebener Fristen eine Aufgabe mit dem Ziel der Herstellung eines Pro-
duktes nach wissenschaftlichen und fachpraktischen Methoden selbstéandig zu bearbeiten. Die
Bewertung fiir das Praparat ist dem Priifling spatestens zwei Wochen nach dem Abgabetermin
bekanntzugeben.

Weitere Priifungsformen kénnen auch in Form einer Gruppenarbeit zur Priifung zugelassen
werden. Dies setzt in der Regel voraus, dass der als Priifungsleistung zu bewertende Beitrag
der oder des einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von Abschnitten, Arbeitsgebieten,
Seitenzahlen (bei Hausarbeiten) oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgren-
zung ermdglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist. Wenn die intendierten Lernergeb-
nisse (learning outcomes) die Teamarbeit insgesamt im Fokus haben, kann davon abweichend
eine Gesamtbewertung der Gruppenarbeit stattfinden.

Studienverlauf

§ 23 Module und Abschluss des Studiums, Zusatzmodule

(1)

Im Studium sind in allen vorgeschriebenen Modulen (Pflicht- und Wahlpflichtmodulen) Mo-
dulprifungen in den Prifungsformen der §§ 19 bis 22 abzulegen. Die Module des Studiums
sind in § 24 aufgefuhrt, die Prifungsformen sind, sofern sie nicht vom Prifungsausschuss im
Einzelnen festgelegt werden (§ 16 Abs. 5 Satz 1), dem Studienverlaufsplan oder dem Modul-
handbuch zu entnehmen. Wahimdglichkeiten ergeben sich aus dem Studienverlaufsplan und
werden im Modulhandbuch naher erlautert.
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(2)

Die oder der Studierende kann sich in mehr als den zur Erreichung der vorgeschriebenen Zahl
von Leistungspunkten erforderlichen Modulen einer Priifungsleistung unterziehen (Zusatzmo-
dule). Die Ergebnisse dieser Priifungsleistungen werden auf Antrag der oder des Studierenden
in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht berticksichtigt.
Als Prifung in Zusatzmodulen gilt auch, wenn der Prifling aus einem Katalog von Wahlpflicht-
modulen mehr als die vorgeschriebene Anzahl auswahlt und durch Modulpriifungen abschlief3t.
In diesem Fall gelten die besten Modulpriifungen als die vorgeschriebenen Priifungen, es sei
denn, dass der Priifling spatestens bis zur Anmeldung zur Abschlussarbeit etwas anderes be-
stimmt hat oder es zum Erreichen eines gewahlten Studienschwerpunkts oder einer gewahlten
Vertiefungsrichtung erforderlich ist, bestimmte Modulpriifungen abzulegen.

§ 24 Modulprifungen

Im Studium sind Modulpriifungen gemaR Studienverlaufsplan (Anlage 1) abzulegen.

Das Nahere zu den abzulegenden Modulpriifungen ist im Studienverlaufsplan (Anlage 1) und
im Modulhandbuch in seiner jeweils aktuellen Version dargestellit.

IV Bachelorarbeit und Kolloquium

§ 25 Bachelorarbeit; Zweck, Thema, Pruferinnen oder Prufer

(1)

(2)

)

(4)

Die Bachelorarbeit ist eine schriftliche Hausarbeit. Sie soll zeigen, dass die oder der Studie-
rende befahigt ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Thema aus ihrem oder seinem Fach-
gebiet sowohl in seinen fachlichen Einzelheiten als auch in den fachiibergreifenden Zusam-
menhangen nach wissenschaftlichen und fachpraktischen Methoden selbststandig zu bearbei-
ten. Die interdisziplindre Zusammenarbeit kann auch bei der Abschlussarbeit berticksichtigt
werden.

Das Thema der Bachelorarbeit kann von jeder Professorin und jedem Professor, die oder der
nach § 9 Abs. 1 zur Priiferin beziehungsweise zum Priifer bestellt werden kann, gestellt und die
Bearbeitung von ihr oder ihm betreut werden. Auf Antrag der oder des Studierenden kann die
oder der Vorsitzende des Prifungsausschusses, wenn feststeht, dass das vorgesehene Thema
der Bachelorarbeit nicht durch eine fachlich zustandige Professorin oder einen fachlich zustan-
digen Professor betreut werden kann, auch folgende Personen zur Betreuerin oder zum Be-
treuer gemaf § 28 Abs. 2 bestellen:

— Honorarprofessorinnen oder Honorarprofessoren,

— mit entsprechenden Aufgaben betraute Lehrbeauftragte,
— Lehrkrafte fir besondere Aufgaben,

— Pruferinnen und Prifer anderer Fakultaten

oder
— in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen.

Die Bachelorarbeit darf mit Zustimmung der oder des Vorsitzenden des Prifungsausschusses
in einer Einrichtung auRerhalb der Hochschule durchgefiihrt werden, wenn sie dort ausreichend
betreut werden kann. Der oder dem Studierenden ist Gelegenheit zu geben, Vorschlage fir den
Themenbereich der Bachelorarbeit zu machen.

Auf Antrag sorgt die oder der Vorsitzende des Prifungsausschusses daflr, dass die oder der
Studierende rechtzeitig ein Thema fur die Bachelorarbeit erhalt.
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®)

(6)

Die Bachelorarbeit kann auch in der Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der
als Prufungsleistung zu bewertende Beitrag der oder des Einzelnen aufgrund der Angabe von
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung
ermdglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1
erfullt.

Die Bachelorarbeit kann nach Absprache mit der oder dem Vorsitzenden des Priifungsaus-
schusses und der Betreuerin oder dem Betreuer auch in englischer Sprache verfasst werden.

§ 26 Zulassung zur Bachelorarbeit

(1)

(2)

©)

(4)

Zur Bachelorarbeit kann zugelassen werden, wer die Zulassungsvoraussetzungen gemafg § 17
Abs. 2 und 5 erfiillt, die Modulpriifungen des ersten bis vierten Semesters vollstandig bestan-
den hat, die Modulpriifungen des fiinften und sechsten Semesters bis auf eine bestanden hat
und héchstens noch drei Modulpriifungen des siebten Semesters ausstehen hat.

Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich oder in einem durch die Hochschule geregelten elektro-
nischen Verfahren Gber den Studierenden- und Prifungsservice an die Vorsitzende oder den
Vorsitzenden des Prifungsausschusses zu richten. Dem Antrag sind folgende Unterlagen bei-
zufligen, sofern sie nicht bereits vorgelegt wurden:

a) die Nachweise Uber die in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen

b) eine Erklarung Uber bisherige Versuche zur Bearbeitung einer Bachelorarbeit oder einer an-
deren Abschlussprifung und zur Ablegung der Bachelorpriifung

c) eine Erklarung darliber, welche Priferin oder welcher Prifer zur Vorbereitung des Themas
und zur Betreuung der Bachelorarbeit bereit ist, und

d) im Regelfall die Angabe des Themenvorschlages fiir die Bachelorarbeit.

Der Antrag auf Zulassung kann schriftlich oder in einem durch die Hochschule geregelten
elektronischen Verfahren bis zur Bekanntgabe der Entscheidung Uber den Antrag ohne Anrech-
nung auf die Zahl der mdglichen Prifungsversuche zurlickgenommen werden.

Uber die Zulassung entscheidet die oder der Vorsitzende des Priifungsausschusses und in
Zweifelsfallen der Prufungsausschuss. Die Zulassung ist zu versagen, wenn

a) die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfiillt oder

b) die Unterlagen unvollstdndig sind oder

c) im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine entsprechende Abschlussarbeit der oder des
Studierenden ohne Wiederholungsmaglichkeit als ,nicht ausreichend” bewertet worden ist
oder die oder der Studierende eine der in Absatz 2 Satz 2 Buchst. b) genannten Priifungen
endglltig nicht bestanden hat.

Im Ubrigen darf die Zulassung nur versagt werden, wenn die oder der Studierende im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes den Prifungsanspruch im gleichen Studiengang, z. B. durch
Versaumen einer Wiederholungsfrist, verloren hat.

§ 27 Ausgabe und Bearbeitung der Bachelorarbeit

(1)

Die Ausgabe der Bachelorarbeit erfolgt Uber die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Pru-
fungsausschusses. Als Zeitpunkt der Ausgabe gilt der Tag, an dem die oder der Vorsitzende
des Prifungsausschusses das von der Betreuerin oder dem Betreuer der Bachelorarbeit ge-
stellte Thema der oder dem Studierenden bekannt gibt; der Zeitpunkt ist aktenkundig zu ma-
chen.
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(2)

)

(4)

Die Bearbeitungszeit (Zeitraum von der Ausgabe bis zur Abgabe der Bachelorarbeit) betragt
acht Wochen Das Thema und die Aufgabenstellung missen so beschaffen sein, dass die Ba-
chelorarbeit innerhalb der vorgesehenen Frist abgeschlossen werden kann. Im Ausnahmefall
kann die oder der Vorsitzende des Prufungsausschusses aufgrund eines vor Ablauf der Frist
gestellten begriindeten Antrages die Bearbeitungszeit um bis zu zwei Wochen verlangern. Die
Betreuerin oder der Betreuer der Bachelorarbeit soll zu dem Antrag gehdrt werden.

Das Thema der Bachelorarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der
Bearbeitungszeit ohne Angabe von Griinden zuriickgegeben werden. Im Falle der Wiederho-

lung geman § 14 Abs. 1 ist die Riickgabe nur zuldssig, wenn die oder der Studierende bei der
Anfertigung der ersten Bachelorarbeit von dieser Mdglichkeit keinen Gebrauch gemacht hatte.

§ 18 Abs. 4 findet entsprechende Anwendung.

§ 28 Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit

(1)

(2)

©)

Die Bachelorarbeit ist fristgemaf zweifach in gebundener Form und einmal auf elektronischem
Datentrager bzw. im digitalen Format eines allgemein géngigen Textverarbeitungsprogramms —
auch zum Zwecke der Plagiatsiberprifung — in identischer Fassung bei der oder dem Vorsit-
zenden des Prufungsausschusses oder einer von ihr oder ihm hierfur benannten Stelle abzulie-
fern. MaRgeblich ist die gebundene Fassung. Die Ubermittiung durch andere Formate (z.B. per
Telefax) ist ausgeschlossen. Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu machen; bei Zustel-
lung der Arbeit durch die Post ist der Zeitpunkt der Einlieferung bei der Post ma3gebend. Bei
der Abgabe der Bachelorarbeit hat die beziehungsweise der Studierende schriftlich zu versi-
chern, dass sie beziehungsweise er die Arbeit — bei einer Gruppenarbeit den entsprechend ge-
kennzeichneten Anteil der Arbeit — selbststandig angefertigt und keine anderen als die angege-
benen und bei Zitaten kenntlich gemachten Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.

Die Bachelorarbeit ist von zwei Priiferinnen oder Prifern zu bewerten. Eine der Priferinnen
oder einer der Prifer soll die Betreuerin oder der Betreuer der Bachelorarbeit sein. Die andere
Priferin beziehungsweise der andere Prifer wird von der oder dem Prufungsausschussvorsit-
zenden bestimmt. Im Fall des § 25 Abs. 2 Satz 2 und 3 muss sie oder er eine Professorin oder
ein Professor sein. Bei nicht Gibereinstimmender Bewertung durch die Priferinnen oder Priifer
wird die Note der Bachelorarbeit aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gebil-
det, wenn die Differenz der beiden Noten weniger als 2,0 betragt. Betragt die Differenz 2,0 oder
mehr, wird vom Prifungsausschuss eine dritte Priiferin oder ein dritter Priifer bestimmt. In die-
sem Fall ergibt sich die Note der Bachelorarbeit aus dem arithmetischen Mittel der beiden bes-
seren Einzelbewertungen. Die Bachelorarbeit kann jedoch nur dann als ,ausreichend“ oder
besser bewertet werden, wenn mindestens zwei der Noten ,,ausreichend” oder besser sind.

Fir die bestandene Bachelorarbeit werden 11 Leistungspunkte nach § 12 vergeben.

§ 29 Kolloquium

(1)

(2)

Das Kollogquium erganzt die Bachelorarbeit, ist selbststandig zu bewerten und soll innerhalb von
zwei Monaten nach Abgabe der Bachelorarbeit stattfinden. Es dient der Feststellung, ob die
Studentin oder der Student befahigt ist, die Ergebnisse der Bachelorarbeit, ihre fachlichen und
methodischen Grundlagen, fachibergreifende Zusammenhange und auferfachlichen Beziige
mindlich darzustellen, selbsténdig zu begriinden und ihre Bedeutung fiir die Praxis einzuschat-
zen.

Zum Kolloquium kann nur zugelassen werden, wer

a) Mindestens 198 ECTS-Punkte in dem Studiengang erreicht hat,
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©)

(4)

®)

(6)

Vv

b) als Studentin oder Student an der Technischen Hochschule Kdln eingeschrieben oder als
Zweithérerin oder Zweithérer gemal § 52 Abs. 2 HG zugelassen ist und
c) eine Bachelorarbeit verfasst hat, die mindestens mit ,ausreichend“ bewertet worden ist.

Der Antrag auf Zulassung zum Kolloquium ist schriftlich an den Studierenden- und Prifungsser-
vice zu richten. Dem Antrag sind die Nachweise Uber die in Absatz 2 genannten Zulassungsvo-
raussetzungen beizufligen, sofern sie nicht bereits dem Studierenden- und Priifungsservice
vorliegen. Die oder der Studierende kann die Zulassung zum Kolloquium bereits bei der Zulas-
sung zur Bachelorarbeit nach § 26 beantragen; in diesem Fall erfolgt die Zulassung zum Kollo-
quium, sobald dem Studierenden- und Prifungsservice alle erforderlichen Nachweise und Un-
terlagen vorliegen.

Das Kolloquium wird in der Regel von den Pruferinnen und Prifern der Bachelorarbeit abge-
nommen und bewertet. Im Fall des § 28 Abs. 2 Satz 6 wird das Kolloquium von den Priferinnen
und Prifern abgenommen, aus deren Einzelbewertungen die Note der Bachelorarbeit gebildet
worden ist.

Das Kolloquium wird als miindliche Prifung von etwa 30 bis 60 Minuten Dauer durchgefihrt.
Die Vorschriften flir mindliche Modulpriifungen (§ 21) finden entsprechende Anwendung.

Fir das bestandene Kolloquium wird 1 Leistungspunkt nach § 12 vergeben.

Ergebnis der Bachelorprufung

§ 30 Ergebnis der Bachelorprufung

(1)

(2)

Die Bachelorprifung ist bestanden, wenn 210 Leistungspunkte erbracht worden sind. Dies setzt
voraus, dass alle geforderten Modulprifungen bestanden sowie die Bachelorarbeit und das
Kolloquium mindestens als ,ausreichend® bewertet worden sind.

Die Bachelorpriifung ist nicht bestanden, wenn eine der in Absatz 1 genannten Prifungsleistun-
gen endgiiltig als ,nicht ausreichend® bewertet worden ist oder als ,nicht ausreichend” bewertet
gilt. Uber die nicht bestandene Bachelorpriifung wird ein Bescheid erteilt, der mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen ist. Auf Antrag stellt die oder der Vorsitzende des Priifungsaus-
schusses nach der Exmatrikulation eine Bescheinigung aus, die die erbrachten Prifungs- und
Studienleistungen und deren Benotung sowie die zur Bachelorprifung noch fehlenden Pru-
fungsleistungen enthalt. Aus der Bescheinigung muss hervorgehen, dass die oder der Studie-
rende die Bachelorpriifung endguiltig nicht bestanden hat. Auf Antrag stellt die oder der Vorsit-
zende des Prifungsausschusses eine Bescheinigung aus, die nur die erbrachten Prifungs-
und Studienleistungen und deren Benotung enthalt.

§ 31 Zeugnis, Gesamtnote, Diploma Supplement

(1)

(2)

Uber die bestandene Bachelorpriifung wird unverziglich, méglichst innerhalb von vier Wochen
nach der Bewertung der letzten Priifungsleistung, ein Zeugnis ausgestellt. Das Zeugnis enthalt
die Noten und Leistungspunkte aller Modulprifungen, das Thema, die Noten und die Leistungs-
punkte der Bachelorarbeit und des Kolloquiums sowie die Gesamtnote der Bachelorpriifung
und gegebenenfalls, bei einer von anderen Hochschulen anerkannten Leistung, deren Herkunft.

Die Gesamtnote der Bachelorpriifung ergibt sich als Durchschnitt der mit ihren Leistungspunk-
ten oder anderweitig (in § 24 oder Studienverlaufsplan geregelt) gewichteten Noten der Mo-
dulprifungen und der Bachelorarbeit und des Kolloquiums. Hat die oder der Studierende aus
dem Wahlpflichtkatalog mehr als die erforderlichen Module ausgewahlt und mit mindestens
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©)
(4)

®)

(6)

(7)

VI

»<ausreichend“ bestanden, gehen die Modulnoten der in § 23 Abs. 2 Satz 4 genannten Module in
die Berechnung der Gesamtnote ein.

In die Gesamtnote flieRen die Noten von Zusatzmodulen gemaf § 23 Abs. 2 nicht ein.

Das Zeugnis ist von der oder dem Vorsitzenden des Prifungsausschusses zu unterzeichnen
und tragt das Datum des Tages, an dem die letzte Prifungsleistung erbracht worden ist.

Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der oder dem Studierenden die Bachelorurkunde mit dem
Datum des Zeugnisses ausgehandigt. Darin wird die Verleihung des Bachelorgrades geman
§ 2 Abs. 4 beurkundet.

Die Bachelorurkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan der Fakultat fir Bauingenieurwe-
sen und Umwelttechnik und der oder dem Vorsitzenden des Priifungsausschusses unterzeich-
net und mit dem Siegel der Technischen Hochschule KéIn versehen.

Gleichzeitig mit Zeugnis und Urkunde wird ein Diploma Supplement in englischer Sprache ent-
sprechend den Richtlinien und Vereinbarungen der Hochschulrektorenkonferenz ausgestellt.

Schlussbestimmungen

§ 32 Einsicht in die Prifungsakten

Nach Ablegung des jeweiligen Versuchs einer Modulpriifung beziehungsweise der Bachelorar-
beit und des Kolloquiums wird der oder dem Studierenden auf Antrag Einsichtnahme in die be-
treffende schriftliche oder elektronische Prifungsarbeit, in gegebenenfalls vorhandene darauf
bezogene Gutachten der Prifenden und in das Prifungsprotokoll einer mindlichen Prifung ge-
wahrt. Die Einsichtnahme in eine mindestens mit ,ausreichend” bewertete Bachelorarbeit ist
erst nach Ablegung des darauf bezogenen Kolloquiums méglich. Die Einsichtnahme ist binnen
eines Monats nach Bekanntgabe der Note der Modulpriifung beziehungsweise der Aushandi-
gung des Prifungszeugnisses oder der Bescheinigung ber das endgiiltige Nichtbestehen der
Bachelorpriifung bei der oder dem Vorsitzenden des Prifungsausschusses zu beantragen. Die
oder der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. Der oder dem Studierenden
wird dabei gestattet, von der Priifungsakte eine originalgetreue Reproduktion zu fertigen.

§ 33 Ungdltigkeit von Prufungen

(1)

(2)

Hat eine Studentin oder ein Student bei einer Priifung getauscht und wird diese Tatsache erst
nach der Aushandigung des Zeugnisses, der Bachelorurkunde, des Diploma Supplements oder
der Bescheinigung nach § 30 Abs. 2 Satz 3 und 5 bekannt, so kann der Prifungsausschuss
nachtraglich die Noten fir diejenigen Prifungsleistungen, bei deren Erbringung die Studentin
oder der Student getduscht hat, entsprechend berichtigen und die Bachelorprifung ganz oder
teilweise fUr nicht bestanden erklaren.

Waren die Voraussetzungen fur die Zulassung zu einer Prifung nicht erfiillt, ohne dass die Stu-
dentin oder der Student hiertiber tduschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushandi-
gung des Zeugnisses, der Bachelorurkunde, des Diploma Supplements oder der Bescheini-
gung nach § 30 Abs. 2 Satz 3 und 5 bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Pri-
fung geheilt. Hat die Studentin oder der Student die Zulassung vorsatzlich zu Unrecht erwirkt,
entscheidet der Prifungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes flir
das Land Nordrhein-Westfalen tUber die Rechtsfolgen.



Prifungsordnung fiir den Studiengang Bauingieurwesen mit dem Abschlussgrad Bachelor of Engineering 25

(3) Das unrichtige Priifungszeugnis, die Bachelorurkunde und das Diploma Supplement oder die
unrichtige Bescheinigung nach § 30 Abs. 2 Satz 3 und 5 sind einzuziehen und gegebenenfalls
neu zu erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und 2 ist nach einer Frist von funf Jahren
nach Ausstellung des Prifungszeugnisses oder der Bescheinigung nach § 30 Abs. 2 Satz 3
und 5 ausgeschlossen.

§ 34 Inkrafttreten; Ubergangsvorschriften

(1) Diese Bachelorpriifungsordnung tritt am 01. September 2026 in Kraft und wird in den Amtlichen
Mitteilungen der Technischen Hochschule Kdin veréffentlicht.

(2) Diese Prufungsordnung gilt fir alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2026/27 ein Stu-
dium im Studiengang Bauingieurwesen der Technischen Hochschule Kéin aufnehmen oder
sich daflir bewerben. Absatz 3 gilt dariiber hinaus auch fir diejenigen Studierenden, die in den
Studiengang Bauingieurwesen auf der Grundlage der Bachelorprifungsordnung vom 07. Mai
2020 (Amtliche Mitteilung 11/2020) eingeschrieben sind.

(3) Die Prifungsordnung fiir den Studiengang Bauingieurwesen der Technischen Hochschule Kéln
vom 07. Mai 2020 tritt zum Ende des Wintersemesters 2030/2031 (und fur die dual Studieren-
den zum Ende des Wintersemesters 2031/2032) aul3er Kraft. Naheres ist in einer Auslauford-
nung geregelt.

(4) Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultatsrats der Fakultat fir Bauingenieurwesen
und Umwelttechnik der Technischen Hochschule Kéln vom 03. April 2025 und nach rechtlicher
Uberpriifung durch das Prasidium der Technischen Hochschule Kéin vom 05. November 2025.

Koln, den 10. November 2025 Die Prasidentin
der Technischen Hochschule Koln

Prof. Dr. Sylvia Heuchemer

Anlagen:

Anlage 1: Studienverlaufsplan
Anlage 2: Praktikumsordnung der Fakultat fir Bauingenieurwesen und Umwelttechnik
Anlage 3: Dualer Studiengang Bauingenieurwesen
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Alle Module samtlicher Studienrichtungen

. § § Anwesenheitspflicht Priifungsvorleistung
Pflicht-/ Wahl- i i "
Module / Lehrveranstaltungen i £ & als Zulassungsvoraussetzung als Zulassungsvoraussetzung Priifungsform
3 3 zur Modulprifung zur Modulprifung
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ﬂ)
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o i Name des Moduls S ET ::- 3 ::- £ 5 c 5 < <
< = EZE " 9 2SS | a|>s 7 ~ 3
< 2 2= g | 85 |a| = 3 2 3
£35S 5 5 G E @
a = = = = S E‘
© o o
2 H i 8 s
£ £ c H
LY LY c
4
3
. . PF . A . .
B0O1n INF 1 Bauinformatik | (alle) 1 3 5 | nein nein - Klausurarbeit (90 min) / 100 %
. PF . . T .
B0O02n BKL 1 Baukonstruktionslehre | (alle) 1 1 5 | nein nein - Hausarbeit mit mindlichem Beitrag / 100 %
. PF ’ h . ’
B0O03n BKL 2 Baukonstruktionslehre Il (alle) 2 2 5 | nein nein - Klausurarbeit (120 min) / 100 %
. PF . . . ’
B004n MEC1 Baumechanik | (alle) 1 1 5 [ nein nein - Klausurarbeit (120 min) / 100 %
’ PF ’ h . ’
B0OO5n | MEC2 Baumechanik Il (alle) 2 2 5 | nein nein - Klausurarbeit (120 min) / 100 %
! PF ’ . . .
B006N PHY Bauphysik (alle) 1 3 5 | nein nein - Klausurarbeit (90 min) / 100 %
. PF ’ . . )
B0OO7n BRW Baurecht und Bauwirtschaft (alle) 4 6 5 | nein nein - Klausurarbeit (120 min) / 100 %
PF Bericht Laboriibung / 5% UND
B008n BSL1 Baustofflehre | 1 3 5 | nein nein -
(alle) Klausurarbeit (120 min) / 95 %
PF i . Bericht Laboriibung / 5% UND
BOO9n BSL2 Baustofflehre Il 2 4 5 | nein nein - X .
(alle) Klausurarbeit (120 min) / 95 %
PF H beit mit
B010n GSV Grundlagen StralRen- und Verkehrswesen (alle) 2 4 5 | nein nein - schriftlicher Prifung i:muZi;;;rtr?A:ahlverfahren /100 %
. PF . . . )
BOlln | MAT1 Mathematik | (alle) 1 1 5 | nein nein - Klausurarbeit (90 min) / 100 %
. PF ’ . . .
B012n MAT 2 Mathematik Il (alle) 2 2 5 | nein nein - Klausurarbeit (90 min) / 100 %
alle
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o € =9 2 = & = o @3 & o~ =
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3
) ) PF i . modulinterne L .
B013n PLP Planerisches Projekt 3 5 5 [ nein ja i K Entwurf mit mindlichem Beitrag / 100 %
(alle) Priifungsvorleistungen
PF . . . ’
B014n VMK Vermessungskunde (alle) 2 4 5 | nein nein - Klausurarbeit (120 min) / 100 %
- PF ’ ) o )
B015n DPB Digitales Planen und Bauen (alle) 4 6 5 | nein nein - Hausarbeit mit mindlichem Beitrag / 100 %
S PF . . . .
BO16n NHB Nachhaltigkeit im Bauwesen (alle) 3 5 5 [ nein nein - Klausurarbeit (120 min) / 100 %
B0O51n SIB Schutz und Instandsetzung von Bauwerken WPF 5 7 5 | nein nein - Klausurarbeit (120 min) / 100 %
. ) PF . . . ’
B052n SBT Sondergebiete der Betontechnologie ) 6 8 5 | nein nein - Klausurarbeit (120 min) / 100 %
) PF . . . ’
B101n BBT Grundlagen Baubetrieb (alle) 3 5 5 | nein nein - Klausurarbeit (120 min) / 100 %
PF Hausarbeit mit miindlichem Beitrag / 30 % UND
B1lln BPM Bauprojektmanagement 5 7 5 [ nein nein -
prel € (B) Klausurarbeit (90 min) / 70 %
PF ’ . . ’
B112n BVR Bauvertragsrecht und Nachtragsmanagement ®) 5 7 5 | nein nein - Klausurarbeit (120 min) / 100 %
. PF . . . ’
B113n BV1 Bauverfahren im Hochbau ®) 5 7 5 | nein nein - Klausurarbeit (120 min) / 100 %
Digitale Terminplanung und -steuerung im PF
B1l4n DTB g P g‘ g 7 9 5 | nein nein - Klausurarbeit (120 min) / 100 %
Baubetrieb (B)
- . PF ) . . .
B116n BV 2 Bauverfahren im Tief- und Ingenieurbau ®) 5 7 5 | nein nein - Klausurarbeit (120 min) / 100 %
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PF ) ) . )
n ostenrechnung nein nein - ausurarbei min b
B118 KOR Kost h ) 5 7 5 Kl beit (120 )/ 100 %
) . ) PF . . . .
n icherheitstechni nein nein - ausurarbei min b
B119 SIT Sicherheitstechnik ®) 6 8 5 Kl beit (120 min) / 100 %
Digitale Kalkulation und Controlling im PF X . . .
B120n DKB Baubetrieb ®) 6 8 5 | nein nein - Klausurarbeit (120 min) / 100 %
u 1
. . . . PF ) . . .
B121n BWL Betriebswirtschaft fiir Ingenieure ®) 6 8 5 | nein nein - Klausurarbeit (120 min) / 100 %
. . PF i . Hausarbeit mit mindlichem Beitrag / 25 % UND
B122n SFB Schlisselfertigbau 6 8 5 | nein nein - . K
(B) Klausurarbeit (90 min) / 75 %
Hausarbeit mit mindlichem Beitrag / 100 % ODER
B155n SUR Sondergebiete Schalung und Ristun WPF 7 9 5 | nein nein -
g g J Klausurarbeit (120 min) / 100 %
) ) ! PF . . - .
n raxisprojekt Baubetrie nein nein - ausarbeit mit mindlichem Beitrag b
B190 PPB P kt Baubetrieb ®) 6 8 5 H beit mit dlich Beitrag / 100 %
. PF . . . .
B201n GEO 1 Geotechnik | (alle) 3 5 5 | nein nein - Klausurarbeit (90 min) / 100 %
) PF . . . .
B202n GEO 2 Geotechnik Il (alle) 4 6 5 | nein nein - Klausurarbeit (90 min) / 100 %
PF . . T .
B214n TUB Fels- und Tunnelbau G) 6 8 5 [ nein nein - Hausarbeit mit miindlichem Beitrag / 100 %
. PF . . . )
n eotechni nein nein - ausurarbei min b
B216 GEO 3 Geotechnik 11l W) 5 7 5 KI beit (120 min) / 100 %
. PF . . P .
B217n GEO 4 Geotechnik IV @) 7 9 5 nein nein - Entwurf mit mindlichem Beitrag / 100 %
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Alle Module samtlicher Studienrichtungen

. § § Anwesenheitspflicht Priifungsvorleistung
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PF . ) . .
B219n EDB Erd- und Dammbau (G, W) 6 8 5 | nein nein - Klausurarbeit (90 min) / 100 %
. ) . PF . . P .
B290n PPG Praxisprojekt Geotechnik G) 6 8 5 | nein nein - Entwurf mit mindlichem Beitrag / 100 %
. PF ’ h . .
B302n MB 1 Massivbau | (alle) 4 6 5 | nein nein - Klausurarbeit (90 min) / 100 %
PF . . . .
B303n TWL Tragwerkslehre (alle) 3 5 5 [ nein nein - Klausurarbeit (120 min) / 100 %
) PF ’ h . )
B311n BST 1 Baustatik | ) 5 7 5 | nein nein - Klausurarbeit (120 min) / 100 %
PF Hausarbeit / 66,67 % UND
B312n BST 2 Baustatik Il 6 8 5 | nein nein -
(K) Klausurarbeit (45 min) / 33,33 %
PF ’ ) . )
B313n HzB Holzbau 0 5 7 5 | nein nein - Klausurarbeit (120 min) / 100 %
. PF . . . .
B314n MBK 2 Massivbau II-K K 5 7 5 | nein nein - Klausurarbeit (120 min) / 100 %
. PF . ) . ’
B315n MB 3 Massivbau Ill 0 6 8 5 | nein nein - Klausurarbeit (120 min) / 100 %
. PF . . T .
B316n MB 4 Massivbau IV ) 7 9 5 | nein nein - Hausarbeit mit miindlichem Beitrag / 100 %
PF . . . ’
B317n STB1 Stahlbau | 0 5 7 5 | nein nein - Klausurarbeit (120 min) / 100 %
PF ) . . .
B318n STB 2 Stahlbau Il ) 6 8 5 | nein nein - Klausurarbeit (120 min) / 100 %
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. § § Anwesenheitspflicht Priifungsvorleistung
Pflicht-/ Wahl- i i "
Module / Lehrveranstaltungen i < < als Zulassungsvoraussetzung als Zulassungsvoraussetzung Priifungsform
3 3 zur Modulprifung zur Modulprifung
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PF . ) . R . .
B319n STB3 Stahlbau Il ) 7 9 5 | nein nein - Hausarbeit und mundliche Prifung (20 min) / 100 %
PF Hausarbeit mit mindlichem Beitrag / 100 % ODER
B320n WBS Wérme- und Brandschutz 5 7 5 | nein nein -
(K) Klausurarbeit (90 min) / 100 %
. PF . ) . ’
B324n MB 2 Massivbau 1I-NK (8,6, W) 5 7 5 | nein nein - Klausurarbeit (120 min) / 100 %
PF Klausurarbeit (120 min) / 100 % ODER
B326n NHT Nachhaltiger Tragwerksentwurf 6 8 5 | nein nein -
8 g (K) Hausarbeit mit mindlichem Beitrag / 100 %
B351n BDY Baudynamik WPF 7 9 5 | nein nein - Klausurarbeit (120 min) / 100 %
Hausarbeit mit mindlichem Beitrag / 100 % ODER
B352n BBS Baulicher Brandschutz WPF 5 7 5 | nein nein -
Klausurarbeit (120 min) / 100 %
i i X i . Hausarbeit mit mindlichem Beitrag / 100 % ODER
B353n CAD CAD im Konstruktiven Ingenieurbau WPF 5 7 5 | nein nein - X R
Klausurarbeit (90 min) / 100 %
B356n MSK Mangel und Schaden an Baukonstruktionen WPF 7 9 5 [ nein nein - mundliche Priifung (30 min) / 100 %
B359n TWH Tragwerke in Holzbauweise WPF 6 8 5 | nein nein - Hausarbeit mit mindlichem Beitrag / 100 %
Messtechnik und Versuche im Konstruktiven
B363n MVK . WPF 6 8 5 | nein nein - Hausarbeit und miindliche Priifung (20 min) / 100 %
Ingenieurbau
B367n INF 2 Bauinformatik Il WPF 6 8 5 | nein nein - Hausarbeit mit mindlichem Beitrag / 100 %
B368n PPH Praktische Bauphysik WPF 6 8 5 | nein nein - Hausarbeit mit miindlichem Beitrag / 100 %
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. § § Anwesenheitspflicht Priifungsvorleistung
Pflicht-/ Wahl- i i "
Module / Lehrveranstaltungen i < < als Zulassungsvoraussetzung als Zulassungsvoraussetzung Priifungsform
u
3 3 zur Modulpriifung zur Modulpriifung
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B369n IDB Industriebau WPF 6 8 5 | nein nein - Hausarbeit und mundliche Prifung (20 min) / 100 %
. . PF . . Lo .
B390n PPK Praxisprojekt KIB ) 6 8 5 | nein nein - Hausarbeit mit mindlichem Beitrag / 100 %
PF . . . .
B401n VWB Verkehrswegebau (alle) 4 6 5 | nein nein - Klausurarbeit (120 min) / 100 %
PF Hausarbeit /20 % UND
B411n BAB Bahnbau 5 5 5 | nein nein -
(V) Klausurarbeit (90 min) / 80 %
. . PF X . Klausurarbeit (90 min) / 100 % ODER
B413n VSO Verkehrssysteme des OPNV 6 8 5 | nein nein - . . X
v) miindliche Priifung (30 min) / 100 %
PF Hausarbeit mit
B414n N Seminar fiir Verkehrswesen 6 8 5 | nein nein -
(V) miindlichem Beitrag / 100 %
PF i . Praktikumsbericht mit miindlichem Beitrag / 25 % UND
B415n SBB 1 StraRenbau 5 7 5 | nein nein - K i
v) Klausurarbeit (90 min) / 75 %
PF . . o .
B416n STE StraBenentwurf W) 6 8 5 nein nein - Entwurf mit mindlichem Beitrag / 100 %
PF Praktikumsbericht mit miindlichem Beitrag / 25 % UND Klausurarbeit (90 Min
B417n SBB 2 StraBenerhaltung 6 8 5 | nein nein - e/ ’ ( )
V) 75%
PF . . L .
B418n VPL Verkehrsplanung W) 5 7 5 | nein nein - Entwurf mit mindlichem Beitrag / 100 %
PF Klausurarbeit (120 min) / 100 % ODER
B419n VvTC Verkehrstechnik 5 7 5 | nein nein - R M( K )/ R ’
(V) Entwurf mit mindlichem Beitrag / 100 %
PF . . e .
B420n EVA Entwerfen von Verkehrsanlagen W) 7 9 5 [ nein nein - Entwurf mit mindlichem Beitrag / 100 %
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. § § Anwesenheitspflicht Priifungsvorleistung
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B454n Sov Sondergebiete des Verkehrswesens WPF 7 9 5 | nein nein - Hausarbeit mit mundlichem Beitrag / 100 %
Makroskopische Modelle in der
B456n MMV P WPF 6 8 5 | nein nein - Hausarbeit mit mindlichem Beitrag / 100 %
Verkehrsplanung
Geografische Informationssysteme im PF X . Klausurarbeit (90 min) / 100 % ODER
B457n GIV 5 7 5 [ nein nein - o .
Verkehrswesen (V) Hausarbeit mit miindlichem Beitrag / 100 %
. . PF ’ . ) T ’
B490n PPV Praxisprojekt Verkehrswesen ) 7 9 5 | nein nein - Projektarbeit mit miindlichem Beitrag / 100 %
. PF ’ ) ) .
B501n GWW Grundlagen Wasserwirtschaft (alle) 3 5 5 | nein nein - Klausurarbeit (90 min) / 100 %
. PF . . . .
B502n HYD 1 Hydraulik | (alle) 4 6 5 [ nein nein - Klausurarbeit (90 min) / 100 %
. PF X . Klausurarbeit (90 min) / 100 % ODER
B511n ABR Abwasserreinigung 7 9 5 | nein nein - . . .
(W) miindliche Priifung (30 min) / 100 %
PF Hausarbeit mit mindl. Beitrag und
B512n HYD 3 Hydraulik Il 6 8 5 | nein nein -
v (W) mindliche Priifung (20 min) / 100%
B513n ENT Entwdsserun, PF 6 8 5 [ nein nein Klausurarbeit (90 min) / 100 % ODER
g (G,V, W) miindliche Priifung (30 min) / 100 %
PF Klausurarbeit (90 min) / 100 % ODER
B514n HYD2 Hydraulik Il 5 7 5 [ nein nein -
v (W) mundliche Priifung (30 min) / 100 %
. PF . . R . .
B516n KWB Konstruktiver Wasserbau G, W) 7 9 5 | nein nein - miindliche Priifung (30 min) / 100 %
PF . . . .
B517n | WAV 1 Wasserversorgung W) 5 7 5 | nein nein - Klausurarbeit (90 min) / 100 %
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o PF . h T .
B519n EUD Erkunden und Digitalisieren (G, W) 5 7 5 [ nein nein - Hausarbeit mit mindlichem Beitrag / 100 %
. . PF . . R . .
B520n HUW Hydrologie und Wasserwirtschaft W) 6 8 5 | nein nein - miindliche Priifung (30 min) / 100 %
PF . h . ’
B555n umMw Umweltrecht und Umweltmanagement S) 6 8 5 | nein nein - Klausurarbeit (120 min) / 100 %
Hausarbeit und
B558n NAM Niederschlag-Abfluss-Modellierun WPF 7 9 5 | nein nein -
& & miindliche Priifung (20 min) / 100 %
Regenwasserbewirtschaftung und X . Projektarbeit und
B559n RUK i WPF 5 7 5 [ nein nein - R . .
Klimafolgenanpassung miindliche Priifung (20 min) / 100 %
. . . PF . . P .
B590n PPW Praxisprojekt Wasserwirtschaft W) 6 8 5 | nein nein - Entwurf mit miindlichem Beitrag / 100 %
B697n KUP Kommunikation und Prasentation WPF 6 8 5 | nein nein - abhangig vom gewahlten Modul
Modul B2 English for Architects and Civil . . Klausurarbeit (90 min) / und
B698n ENG WPF - - 5 [ nein nein -
Engineers mundlicher Beitrag / 100 %
B699n FWI Modul mit frei wéhlbarem Inhalt ¥ WPF - - 5 | nein nein abhéngig vom gewahlten Modul
PF Bestatigte Teilnahme an Hausarbeit mit mindlichem Beitrag / unbenotet
B991n PW1 Projektwoche fakultétsintern 1 3 1,5 | nein ja g R . e/
(alle) Projektwoche (bestanden/nicht bestanden)
. . T PF . . Bestatigte Teilnahme an Hausarbeit mit mindlichem Beitrag / unbenotet
B992n PW4 Projektwoche interdisziplinar (HIP) - 4 6 1,5 | nein ja X X
(alle, regular) Projektwoche (bestanden/nicht bestanden)
PF Bestatigte Teilnahme am Hausarbeit mit mindlichem Beitrag / unbenotet
B993n PDT Projekt Dualer Transfer - 6 1,5 | nein ja € R . e/
(alle, dual) Projekt (bestanden/nicht bestanden)
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Module / Lehrveranstaltungen

Pflicht-/ Wahl-
module

Semester

Anwesenheitspflicht
als Zulassungsvoraussetzung
zur Modulprifung

Priifungsvorleistung
als Zulassungsvoraussetzung
zur Modulprifung

Priifungsform

Semester

(K)

=4
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PF Bachel beit: s. § 28 Priif d 100 %;
B999n BUK Bachelorarbeit und Kolloquium 7 9 12 | nein ja s. § 26 Prufungsordnung ache orar eit: 5. § [u ungsordnung / %
(alle) Kolloquium: s. § 29 Priifungsordnung /100 %
WahlImaéglichkeiten in den einzelnen Studienrichtungen
. WPF . . I u
- - Wahlpflichtmodul B6 (8) 6 8 5 | nein nein - abhéangig vom gewahlten Modul
. WPF . . - x
- - Wahlpflichtmodul B7.1 (8) 7 9 5 | nein nein - abhéngig vom gewdhlten Modul
. WPF . . I u
- - Wahlpflichtmodul B7.2 (8) 7 9 5 | nein nein - abhéangig vom gewdhlten Modul
. WPF . . - .
- - Wahlpflichtmodul G5.1 G) 5 7 5 | nein nein - abhéngig vom gewahlten Modul
. WPF . . - .
- - Wahlpflichtmodul G5.2 G) 5 7 5 | nein nein - abhéngig vom gewahlten Modul
. WPF . . - .
- - Wahlpflichtmodul G5.3 G) 5 7 5 | nein nein - abhdngig vom gewahlten Modul
. WPF . . - .
- - Wabhlpflichtmodul G7 G) 7 9 5 | nein nein - abhéngig vom gewahlten Modul
. WPF . . - «
- - Wahlpflichtmodul KS ) 5 7 5 | nein nein - abhdngig vom gewdhlten Modul
. WPF . . - .
- - Wahlpflichtmodul K6 0 6 8 5 | nein nein - abhéngig vom gewahlten Modul
. WPF . . - «
- - Wahlpflichtmodul K7 7 9 5 | nein nein - abhéngig vom gewadhlten Modul
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Alle Module samtlicher Studienrichtungen

Module / Lehrveranstaltungen

modu

Pflicht-/ Wahl-

le

~
]
]
73
o
£
]
n

Semester

Anwesenheitspflicht
als Zulassungsvoraussetzung
zur Modulprifung

Priifungsvorleistung
als Zulassungsvoraussetzung
zur Modulprifung

Priifungsform

Name des Moduls

Kennziffer
Abkiirzung

Pflichtmodul (PF)
Wabhlpflichtmodul (WPF)

Wahlmodul (WF)

empfohlenes Studiensemester

(regulér)

empfohlenes Studiensemester

(alternativ)

ECTS-Punkte [ - ]

ja/ nein?

wenn ja, Mindestprasenzzeit angeben

ja/ nein?

wenn ja, welche(s) Modul(e)

- - Wabhlpflichtmodul V5

WPF
(V)

nein

nein

abhéangig vom gewahlten Modul

- - Wahlpflichtmodul V6

WPF
(V)

nein

nein

abhdngig vom gewahlten Modul

- - Wabhlpflichtmodul V7

WPF
(V)

nein

nein

abhéngig vom gewahlten Modul

- - Wahlpflichtmodul W5

WPF
(w)

nein

nein

abhédngig vom gewahlten Modul

- - Wahlpflichtmodul W6

WPF
(W)

nein

nein

abhéngig vom gewahlten Modul

- - Wahlpflichtmodul W7

WPF
(W)

nein

nein

abhdngig vom gewahlten Modul
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Praktikumsordnung der Fakultat fiir Bauingenieurwesen

und Umwelttechnik

§ 1 Aligemeines

(1) Fir das Studium des Bauingenieurwesens ist die Durchfihrung eines Praktikums
erforderlich. Dieses Praktikum wird in Unternehmen und anderen Einrichtungen aufierhalb
der Hochschule durchgefuhrt.

(2) Fur das duale Studium werden Inhalt und Ablauf der berufspraktischen Tatigkeiten vom
Berufsforderungswerk der Bauindustrie NRW e.V. im Rahmen des Kooperationsvertrages
festgelegt.

(3) Fur das duale Studium gilt das Praktikum durch die unter §1 Abs. (2) beschriebene
berufspraktische Tatigkeit mit Nachweis des IHK-Abschlusszeugnisses als anerkannt. Dies
ist dem Studierenden- und Prifungsservice bis zur Rickmeldung zum siebten Fachsemester
nachzuweisen.

§ 2 Ziel des Praktikums

(1) Die berufspraktische Tatigkeit auf Baustellen oder in vergleichbaren Einrichtungen der
Bauwirtschaft sowie in spateren Einsatzgebieten des Bauingenieurwesens wie Baustellen,
Konstruktionsbiros, Planungsbiros und &hnlichen Einrichtungen ist eine wesentliche
Voraussetzung flr das Verstandnis der Lehrveranstaltungen und fir die spatere Tatigkeit als
Bauingenieur/in.

(2) Das Praktikum vermittelt eine Einfihrung in grundlegende Verfahren und Arbeitsweisen des
Bauwesens. Die Praktikanten gewinnen auf Baustellen einen Uberblick Uber die
charakteristischen Arbeitstechniken und Uber den Einsatz der wesentlichen Baustoffe und
Baugerate und erhalten Einblicke in die Bauproduktion und die Zusammenhange des
Baugeschehens. Ein weiteres Ziel des Grundpraktikums ist das Kennenlernen der
korperlichen Arbeit, der physischen Belastbarkeit und der Verhaltensweisen der am Bau
Beschaftigten. Die Studierenden erhalten Einblicke in die spateren Anforderungen des
Bauingenieurberufs bei einer Tatigkeit auf einer Baustelle oder in einem Buro.

§ 3 Dauer des Praktikums, Anerkennung und Nachweis des Praktikums

Das Praktikum umfasst eine Tatigkeit von zwdlf Wochen Dauer; davon sind mindestens acht
Wochen auf einer Baustelle abzuleisten. Das Praktikum wird durch den Prifungsausschuss
oder einen beauftragten Vertreter anerkannt und ist dem Studierenden- und Prifungsservice
nach Anerkennung bis zur Rickmeldung zum vierten Fachsemester nachzuweisen.



§ 4 Ausbildungsinhalte des Praktikums

(1) Pflichtausbildungsgebiete: Mindestens acht Wochen auf Baustellen in den Tatigkeiten
Mauern, Schalen, Bewehren, Betonieren, Zimmern oder anderen handwerklichen Arbeiten in
den in § 5 Abs. 2 genannten Gewerken.

(2) Wahlausbildungsgebiete: Bis zu vier Wochen Tatigkeit auf der Baustelle, in einem
technischen Biro, Planungsbiro, in der offentlichen Bauverwaltung oder anderen
vergleichbaren Bereichen.

§ 5 Anerkennung einschlagiger Tatigkeiten

(1) Auf das Praktikum werden Zeiten einer einschlagigen Berufsausbildung, einschlagige
Tatigkeiten im Rahmen der Ausbildung in Klasse 11 der Fachoberschule Technik oder
einschlagiger Tatigkeiten eines Jahrespraktikums im Rahmen des Erwerbs der
Zugangsberechtigung zum Studium auf Antrag beim Vorsitzenden des Prifungsausschusses
ganz oder teilweise anerkannt. Als einschlagige Berufsausbildung gelten Ausbildungen in
den in Absatz 2 genannten, oder vergleichbaren Berufen.

Ist in den anzurechnenden Tatigkeiten keine Baustellentatigkeit enthalten, erfolgt eine
Anrechnung nur im Rahmen der vierwdchigen Wahlausbildung. Das achtwochige
Baustellenpraktikum ist dann geman § 4 abzuleisten.

(2) Als einschlagige Berufsausbildung gelten Ausbildungen in den folgenden Berufen:
- Akustik- und Trockenbauer
-Anlagenmechaniker Fachrichtung Versorgungstechnik
-Asphaltbauer
-Ausbaufacharbeiter
-Baugerateftihrer
-Baustoffprifer
-Bauwerksabdichter
-Bauwerksmechaniker fur Abbruch und Betontrenntechnik
-Bauzeichner
-Beton- und Stahlbetonbauer
-Beton- und Terrazzohersteller
- Betonfertigteilbauer
-Brunnenbauer
-Dachdecker
- Estrichleger

-Fachkraft fir StraRen- und Verkehrstechnik



-Fassadenmonteur

-Feuerungs- und Schornsteinbauer

-Fliesen-, Platten- und Mosaikleger

-Gartner, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau
-Gas- und Wasserinstallateur

-Gertustbauer

-Gleisbauer

-Hochbaufacharbeiter

-Holzmechaniker

-Industrieisolierer

-Isolierer

-Kanalbauer

-Konstruktionsmechaniker Fachrichtung Metall- und Schiffbautechnik
-Konstruktionsmechaniker Fachrichtung Ausrustungstechnik
-Maurer

-Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechnik
-Metallbauer Fachrichtung Anlagen- und Fordertechnik
-Rohrleitungsbauer

- Spezialtiefbauer

- Steinmetz

-Strallenbauer

- Stuckateur

- Terrazzohersteller

- Tiefbaufacharbeiter

-Tischler

- Trockenbaumonteur

-Vermessungstechniker

-Warme-, Kélte- und Schallschutzisolierer
-Wasserbauer

-Zimmerer

-Zentralheizungs- und Luftungsbauer



§ 6 Praktikumsstellen

Die Wahl der Praktikumsstellen erfolgt durch die Praktikantinnen und Praktikanten. Sie haben
dafir Sorge =zu tragen, dass das durchgefuhrte Praktikum den Vorgaben dieser
Praktikumsordnung entspricht. Praktika oder Anschriften von Praktikumsstellen werden von
der Technischen Hochschule Kéln nicht vermittelt.

§ 7 Werkarbeitsbuch, Tatigkeitsnachweis

Wahrend des Praktikums haben die Praktikantinnen und Praktikanten ein Werkarbeitsbuch zu
fihren. In Wochenberichten und Skizzen ist die geleistete Arbeit einzutragen.

Das Werksarbeitsbuch ist der Praktikumsstelle zur Gegenzeichnung vorzulegen. Am Ende der
Ausbildung ist der Praktikantin bzw. dem Praktikanten von der Praktikumsstelle ein
Tatigkeitsnachweis (Zeugnis) auszustellen, welcher Art, Dauer und Inhalt der einzelnen
Tatigkeiten ausweist. Das Werkarbeitsbuch ist zusammen mit dem Tatigkeitsnachweis der
Praktikumsstelle bei der Anerkennung des Praktikums im Original vorzulegen.

Stand: 11.02.2025

gez. Prof. Glnter Greitens, Vorsitzender des Prifungsausschusses der Fakultat 06



Anlage 3
zur Prufungsordnung

Dualer Studiengang Bauingenieurwesen



1 Allgemein

Das duale Studium Bauingenieurwesen an der TH Koln wird als ausbildungsintegrie-
rendes Studium angeboten.

Das Hochschulstudium ist hierbei mit einer berufspraktischen, staatlich anerkannten
Ausbildung in einem der angebotenen Bauberufe verknipft.

Studium und Ausbildung sind — wie im Folgenden beschrieben - organisatorisch und
inhaltlich miteinander verzahnt.

2 Organisatorische Verzahnung Studium und Ausbildung

Die einzelnen Kooperationspartner sind

- die TH Kaln als Hochschule, zustandig fur den Bereich des Studiums und An-
teile der Uberbetrieblichen Ausbildung (Berufsschulpflicht entfallt aufgrund in-
haltlicher Verknipfung im Studium);

- das Berufsforderungswerk der Bauindustrie gGmbH, Ausbildungszentrum Ker-
pen (ABZ Kerpen), zustandig fur die Uberbetriebliche Ausbildung (Theoretische
und praktische Ausbildung);

- ein ausbildungsbefahigtes Unternehmen der Bauwirtschaft, zustandig fur die
betriebliche Ausbildung (Praktische Ausbildung).

Der duale Studiengang gliedert sich in zwei Abschnitte

- Abschnitt1: Grundstudium und Ausbildung,
Dauer 6 Semester, aufgeteilt in drei Phasen a 2 Semester;

- Abschnitt 2: Hauptstudium,
Dauer 3 Semester, Vertiefung in einer von funf Fachrichtungen.

Die Kooperationspartner sind organisatorisch Uber einen sogenannten Blockzeiten-
plan vernetzt. Dieser berucksichtigt Uber die gesamte Ausbildungsdauer von drei Jah-
ren tagegenau Termine und Fristen fur die Hochschulausbildung, die Prasenzzeiten
im Betrieb und die Uberbetriebliche Ausbildung.

Aufgrund der raumlichen Nahe zu Koln wird die Uberbetriebliche Ausbildung aus-
schlief3lich im Ausbildungszentrum in Kerpen durchgefuhrt.
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Abb. 1 zeigt beispielhaft einen Auszug aus der Blockzeitenplanung'.

Dualer Studiengang Bauingenieurwes en
Ausbildungs zentrum Kerpen/ Technis che Hochs chule Kéin
Jahrgang Bemerung
ABZ Begnn 1. Jun *
ABZ
ABZ Brickentaygy ABZ*, Fraskellung mit Firma sbegrechen
ABZ
1}
=
m S
:c\:' 8
g
= ™ Erstsemesirwochen*
TH TH Erstsemesirwochen*
§ ABZ ABZ
§ ABZ ARZ
= ABZ ABZ
= ABZ ABZ
ABZ ABZ Propitaoche ABZ Kepen*
ABZ ABZ
ABZ ABZ
ABZ ABZ
Legende: = Betriebszeiten
= Hochschulzeiten inkl. ausbildungsrelevanter Zeiten
= Uberbetriebliche Ausbildungszeiten
Beispielhafte Angaben: Je nach Wochentag des 1. Juni kénnen sich der Start des dualen Studiums
bzw. Angaben im Blockzeitenplan verandern
Bitte beachten! Wahrend der betrieblichen Ausbildung sind die Teilnehmer fur folgende Zeitrdume freizustellen: Prafungen nach
besonderem Plan der Hochschule (Prifungstag). Der Blockzeitenplan gilt vorbehaltiich der Anderungen durch das Ministerium fur
Innovation, Wissenschatt und Forschung des Landes NRW.

Abbildung 1: Exemplarischer Auszug Blockzeitenplan

Grundstudium und Ausbildung sind in drei Phasen aufgeteilt. Dazu weist der Studien-
verlaufsplan (Abb. 2) in der dualen Variante Freirdume in den ersten beiden Jahren
auf und verlangert die Regelstudienzeit (von sieben auf neun) um zwei Semester.

1 Exemplarischer Auszug Blockzeitenplanung
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Studium

Module des Grundstudiums (alternativ)

| Ausbildung

Studium

—

Semester des Grundstudiums (alternativ)

—

Abbildung 2: Alternativer (dualer) Studienverlaufsplan

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Die Freiraume werden mit Inhalten der Ausbildung gefullt. Um diese Freiraume nutzen
zu konnen, erfolgt eine Verknupfung der Studienverlaufsplanung mit dem Stunden-
plansystem des Studiums. Dieses regelt die Anordnung der Prasenzzeiten samtlicher
Module in der Woche.

In Phase 1 konzentrieren sich die Prasenzzeiten der Module des dualen Studiums an
der TH Kdln auf zwei Tage pro Woche. (montags und dienstags, vgl. Abb. 3)

1. Fachsemester (2 Tage/ Woche)

2. Fachsemester (2 Tage/ Woche)

Wintersemester

Sommersemester

Mo Di

Do

Fr

Mo Di

Do

Fr

Abbildung 3: Stundenplanmodell Semester 1 und 2 (exemplarisch)
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In Phase 2 konzentrieren sich die Prasenzzeiten der Module des dualen Studiums an
der TH Koln auf drei Tage pro Woche. (mittwochs bis freitags, vgl. Abb. 4)

3. Fachsemester (3 Tage/ Woche) 4_Fachsemester (3 Tage/ Woche)
Wintersemester Sommersemester
Mo Di Mi Do Fr Mo Di Mi Do Fr
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7

:l = Anwesentheit TH Koln

Abbildung 4: Stundenplanmodell Semester 3 und 4 (exemplarisch)

In Phase 3 verteilen sich die Prasenzzeiten der Module des dualen Studiums an der
TH Koln auf funf Tage pro Woche. Hier werden Uberbetriebliche Ausbildungsinhalte
nach Rahmenausbildungsverordnung nicht durch eine Berufsschule, sondern gleich-
und hoéherwertig im Studium vermittelt.

Eine detaillierte, modulscharfe Beschreibung des dualen Studienverlaufs ist dem ak-
tuellen Modulhandbuch zu entnehmen.
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3 Inhaltliche Verzahnung Studium und Ausbildung

Die Studieninhalte des Bachelorstudiengangs (,,Theorie®) und die Inhalte der berufs-
praktischen Ausbildung (,Praxis®) nach Rahmenausbildungsverordnung erganzen sich
sinnvoll und bauen wechselseitig aufeinander auf — jeweils zur richtigen Zeit, ange-
passt an die Phasen der Ausbildung. Es entstehen die Synergieeffekte eines dualen
Studiums (Abb.5).

Dualer Studiengang Bauingenieurwesen
Wie lauft das Studium?

Start im Juni
Praxis
(Ausbildung)
Theorie ‘
(Studium) Wi :
Ausbildung
e 1.-2.Sem. | | I (Grundlagen)
LL Phase 2
@/) Ausbildung
3- 4 Z (Fachausbildung)
Phase 3
s E Ausbildung
— J 5- G M’ (Spezialisierung)
— l Ende der IHK-Ausbildung
w ' zum gehobenen Baufacharbeiter / zur
=il OB R gehobenen Baufacharbeiterin oder
7-9. Sem. Bauzeichner*in
Wahl der Fachrichtung:
B,GKVW

B. Eng.(210 ECTS)

(Bauingenieurviesen)

Abbildung 5 :Ablaufmodell des dualen Studiums

Die dual Studierenden werden durch die Kooperationspartner auf ihrem Weg durch
Ausbildung und Studium begleitet. Ein eigenstandiges Projektmodul dient als Reflexi-
onselement des , Theorie-Praxis-Transfers® im dualen Studienverlauf.

Eine detaillierte Beschreibung der Besonderheiten des dualen Qualifikationsprofils in-
folge inhaltlicher Verzahnung Studium/Ausbildung und der damit verknupften Wurdi-
gung des ,Theorie-Praxis-Transfers“ durch ECTS-Kreditierung ist dem aktuellen Mo-
dulhandbuch zu entnehmen.

Seite - 6 - von 6
TH KéIn | [FO6 Fakultat fir Bauingenieurwesen und Umwelttechnik]



	Deckblatt_95_2025
	A.M. mit Hinweis zum Rügeausschluss binnen Jahresfrist
	F06_BEng_BI_PO6_final
	F06_BEng_BI_PO6_final_neu.pdf
	Prüfungsordnung für den Studiengang Bauingenieurwesen mit dem Abschlussgrad Bachelor of Engineering an der Fakultät für Bauingenieurwesen und Umwelttechnik der Technischen Hochschule Köln
	Inhalt
	I Allgemeines
	§ 1 Geltungsbereich der Prüfungsordnung; Modulhandbuch und Studienverlaufsplan
	§ 2 Ziel des Studiums; Zweck der Prüfungen; Abschlussgrad
	§ 3 Zugangsvoraussetzungen
	§ 4 Regelstudienzeit
	§ 5 Umfang und Gliederung der Prüfung; Prüfungsfrist
	§ 6 Prüfungsausschuss
	§ 7 Rechte und Pflichten des Prüfungsausschusses
	§ 8 Beschlüsse des Prüfungsausschusses
	§ 9 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer
	§ 10 Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen
	§ 11 Bewertung von Prüfungsleistungen
	§ 12 Leistungspunkte (Credits) nach dem ECTS (European Credit Transfer System)
	§ 13 Bewertung von Prüfungsleistungen nach dem ECTS-Notensystem
	§ 14 Wiederholung von Prüfungsleistungen; zusätzliche Prüfungsversuche
	§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung

	II Modulprüfungen
	§ 16 Ziel, Umfang und Form der Modulprüfungen
	§ 17 Zulassung zu Modulprüfungen
	§ 18 Durchführung von Modulprüfungen
	§ 19 Klausurarbeiten (Präsenz- und Fernprüfung)
	§ 20 Schriftliche Prüfungen im Antwortwahlverfahren
	§ 21 Mündliche Prüfungen
	§ 22 Weitere Prüfungsformen

	III Studienverlauf
	§ 23 Module und Abschluss des Studiums, Zusatzmodule
	§ 24 Modulprüfungen

	IV Bachelorarbeit und Kolloquium
	§ 25 Bachelorarbeit; Zweck, Thema, Prüferinnen oder Prüfer
	§ 26 Zulassung zur Bachelorarbeit
	§ 27 Ausgabe und Bearbeitung der Bachelorarbeit
	§ 28 Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit
	§ 29 Kolloquium

	V Ergebnis der Bachelorprüfung
	§ 30 Ergebnis der Bachelorprüfung
	§ 31 Zeugnis, Gesamtnote, Diploma Supplement

	VI Schlussbestimmungen
	§ 32 Einsicht in die Prüfungsakten
	§ 33 Ungültigkeit von Prüfungen
	§ 34 Inkrafttreten; Übergangsvorschriften


	F06_BEng_BI_PO6_Anlage_1
	F06_BEng_BI_PO6_Anlage_2
	Praktikumsordnung der Fakultät für Bauingenieurwesen und Umwelttechnik
	§ 2 Ziel des Praktikums
	§ 3 Dauer des Praktikums, Anerkennung und Nachweis des Praktikums
	§ 4 Ausbildungsinhalte des Praktikums
	§ 5 Anerkennung einschlägiger Tätigkeiten
	§ 6 Praktikumsstellen
	§ 7 Werkarbeitsbuch, Tätigkeitsnachweis

	F06_BEng_BI_PO6_Anlage_3
	Anlage 3
	1 Allgemein
	2 Organisatorische Verzahnung Studium und Ausbildung
	3 Inhaltliche Verzahnung Studium und Ausbildung





